
SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN TIZZANO — RECHTSSACHE C-216/01 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 
ANTONIO TIZZANO 

vom 22. Mai 2003 1 

Inhaltsverzeichnis 

I — Vorbemerkung I-13621 

II — Rechtlicher Rahmen I -13622 

A.Gemeinschaftsrecht I -13622 

1. Der EG-Vertrag I -13622 

2. Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 I -13622 

3. Die österreichisch-tschechoslowakischen Verträge I -13624 

4. Die nach der Auflösung der Tschechoslowakei ergangenen Rechtsakte I-13626 

III — Sachverhalt und Verfahren I -13627 

IV — Rechtliche Prüfung I -13630 

A.Zur Zulässigkeit I -13630 

B.Die erste Frage I-13631 

a) Der Schutz der Bezeichnung „Bud" unter dem Gesichtspunkt der Verordnung 

Nr. 2081/92 I-13632 

1. Zur Zulässigkeit I -13632 

2. Zur Beantwortung der Frage I -13632 

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten I -13632 

— Würdigung I -13634 

b) Der Schutz der Bezeichnung „Bud" unter dem Gesichtspunkt der Artikel 28 

EG und 30 EG I -13636 

— Vorbringen der Parteien I -13636 

— Würdigung I -13638 

C.Die zweite Frage I -13640 
1 — Originalsprache: Italienisch. 

I - 13620 



BUDĚJOVICKÝ BUDVAR 

D. Die dritte Frage I -13642 
a) Vorbringen der Parteien I -13642 
b) Würdigung I-13643 

Das Wiener Übereinkommen über die Staatennachfolge in völkerrechtliche 
Verträge I-13644 
Die Völkerrechtspraxis nach der Kodifizierung I-13647 
Die Praxis der neuen Staaten I -13647 
— Die Tschechische Republik und die Slowakische Republik I -13647 
— Die aus der Auflösung der UdSSR und Jugoslawiens hervorgegangenen 

Republiken I-13648 
— Die Praxis der dritten Vertragsparteien I -13649 
Der auf den vorliegenden Sachverhalt anwendbare Rechtsgrundsatz I-13652 

E. Die vierte Frage I-13652 
V — Ergebnis I -13654 

I — Vorbemerkung 

1. In der vorliegenden Rechtssache wird 
der Gerichtshof ersucht, eine Reihe von 
Fragen nach dem Schutz der geografischen 
Ursprungsbezeichnungen für Lebensmittel 
zu beantworten. In diesem Zusammenhang 
muss er auch entscheiden, ob ein zwischen 
einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat 
geschlossener völkerrechtlicher Vertrag 
über den Schutz von geografischen An
gaben unter die „Übereinkünfte, die... vor 
dem Zeitpunkt [des] Beitritts [des Mit
gliedstaats zur Gemeinschaft] geschlossen 
wurden", im Sinne des Artikels 307 EG 
fällt, und zwar auch hinsichtlich der Wir
kungen, die dieser Vertrag zwischen dem 
fraglichen Mitgliedstaat und einem der 
Staaten erzeugt, die an die Stelle des ur

sprünglichen vertragsschließenden Dritt
staats getreten sind, der sich später auf
gelöst hat. 

2. Diese Fragen stellen sich in einem 
Rechtsstreit zwischen einer in der Tsche
chischen Republik ansässigen Bierbrauerei 
und einer österreichischen Bierhandels
gesellschaft, die die Bezeichnung „Bud" für 
aus den Vereinigten Staaten von Amerika 
stammendes Bier verwendet, obwohl diese 
Bezeichnung durch eine Reihe von Ver
trägen, die von 1976 bis 1981 zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechischen 
und Slowakischen Sozialistischen Föderati
ven Republik (im Folgenden: Tschechische 
und Slowakische Föderative Republik oder 
Tschechoslowakei) geschlossen wurden, in 
der Tschechoslowakei ansässigen Rechts
subjekten vorbehalten wird. 
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II — Rechtlicher Rahmen 

A. Gemeinschaftsrecht 

1. Der EG-Vertrag 

3. Bekanntlich verbietet Artikel 28 EG 
mengenmäßige Beschränkungen sowie alle 
Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen 
den Mitgliedstaaten. Artikel 30 EG nimmt 
davon die Verbote und die Beschränkungen 
aus, die unter anderem zum Schutz des ge
werblichen und kommerziellen Eigentums 
gerechtfertigt sind. 

4. In Artikel 307 Absätze 1 und 2 EG heißt 
es: 

„Die Rechte und Pflichten aus Über
einkünften, die vor dem 1. Januar 1958 
oder, im Fall später beigetretener Staaten, 
vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten ei
nerseits und einem oder mehreren dritten 
Ländern andererseits geschlossen wurden, 
werden durch diesen Vertrag nicht berührt. 

Soweit diese Übereinkünfte mit diesem 
Vertrag nicht vereinbar sind, wenden der 
oder die betreffenden Mitgliedstaaten alle 
geeigneten Mittel an, um die festgestellten 
Unvereinbarkeiten zu beheben. Erfor
derlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu 

diesem Zweck einander Hilfe; sie nehmen 
gegebenenfalls eine gemeinsame Haltung 
ein." 

2. Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 

5. Im vorliegenden Verfahren ist weiter die 
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates 
vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geo
grafischen Angaben und Ursprungs
bezeichnungen für Agrarerzeugnisse und 
Lebensmittel (im Folgenden: Verordnung 
Nr. 2081/92 oder Verordnung)2 anwend
bar. Diese enthält eine einheitliche Re
gelung für „geschützte geografische An
gaben" und „geschützte Ursprungs
bezeichnungen" auf Gemeinschaftsebene. 

6. Diese Verordnung wurde unter Berück
sichtigung der Bedeutung der Herstellung 
und des Vertriebs von Agrarerzeugnissen 
für die Wirtschaft der Gemeinschaft (erste 
Begründungserwägung) und insbesondere 
mit dem Ziel der Diversifizierung der Pro
duktion und zur Förderung von Qualitäts
erzeugnissen (zweite Begründungs
erwägung) erlassen. Zu diesem Zweck 
führt sie gemeinschaftliche Rahmenvor
schriften über geschützte Ursprungs
bezeichnungen für Lebensmittel ein, die an 
die Stelle der früheren einzelstaatlichen 
Regelungen getreten sind und ein ein
heitlicheres Vorgehen und gleiche Wett-

2 — ABl. 1992, L 208, S. 1. 
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bewerbsbedingungen sicherstellen (siebte 
Begründungserwägung). Der Geltungs
bereich dieser Regelung ist begrenzt auf 
„Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, bei 
denen ein Zusammenhang zwischen den 
Eigenschaften der Produkte und ihrer geo
grafischen Herkunft besteht" (neunte Be
gründungserwägung). 

7. Die mit der Verordnung eingeführte 
Regelung sieht die Eintragung von zwei 
Kategorien von geschützten Angaben vor: 
geschützte Ursprungsbezeichnungen und 
geschützte geografische Angaben (zehnte 
Begründungserwägung). Dazu heißt es in 
Artikel 2 Absatz 2: 

„Im Sinne dieser Verordnung bedeutet 

a) ,Ursprungsbezeichnung' der Name ei
ner Gegend, eines bestimmten Ortes 
oder in Ausnahmefällen eines Landes, 
der zur Bezeichnung eines Agrar-
erzeugnisses oder eines Lebensmittels 
dient, 

— das aus dieser Gegend, diesem be
stimmten Ort oder diesem Land 
stammt und 

— das seine Güte oder Eigenschaften 
überwiegend oder ausschließlich 
den geografischen Verhältnissen 
einschließlich der natürlichen und 
menschlichen Einflüsse verdankt 
und das in dem begrenzten geo

grafischen Gebiet erzeugt, ver
arbeitet und hergestellt wurde; 

b) geografische Angabe' der Name einer 
Gegend, eines bestimmten Ortes oder 
in Ausnahmefällen eines Landes, der 
zur Bezeichnung eines Agrarerzeug-
nisses oder eines Lebensmittels dient, 

— das aus dieser Gegend, diesem be
stimmten Ort oder diesem Land 
stammt und 

— bei dem sich eine bestimmte Qua
lität, das Ansehen oder eine andere 
Eigenschaft aus diesem geogra
fischen Ursprung ergibt und das in 
dem begrenzten geografischen Ge
biet erzeugt und/oder verarbeitet 
und/oder hergestellt wurde." 

8. Die Eintragung wird von der Kommis
sion bewilligt (Artikel 6), wenn die Pro
dukte, für die sie beantragt wird, die in ei
ner besonderen Spezifikation (Artikel 4 
und 5) aufgestellten Voraussetzungen er
füllen. 
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9. Nach Artikel 12 ist die Verordnung un
ter bestimmten Voraussetzungen auch auf 
Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel mit 
Ursprung in einem Drittland anzuwenden 3. 
Dies gilt in jedem Fall „ [u]nbeschadet in
ternationaler Übereinkünfte" (Artikel 12 
Absatz 1). 

3. Die österreichisch-tschechoslowakischen 
Verträge 

10. In der vorliegenden Rechtssache ist der 
am 11. Juni 1976 in Wien zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechischen 
und Slowakischen Föderativen Republik 
geschlossene Vertrag über den Schutz von 
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeich
nungen und sonstigen auf die Herkunft 
hinweisenden Bezeichnungen landwirt
schaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse 
(im Folgenden: österreichisch
tschechoslowakischer Vertrag) 4 anwend
bar. 

11. Der Vertrag behält zum einen die Ver
wendung bestimmter österreichischer Ur
sprungsbezeichnungen, die in der Anlage A 
zu dem am 7. Juni 1979 in Prag unter

zeichneten Durchführungsübereinkommen 
(im Folgenden: Durchführungsüber
einkommen) 5 aufgeführt sind, österreichi
schen Produkten vor und garantiert zum 
anderen tschechoslowakischen Produkten 
die ausschließliche Verwendung be
stimmter tschechoslowakischer Ursprungs
bezeichnungen, die in der Anlage B zu dem 
Durchführungsübereinkommen aufgeführt 
sind. 

12. Insbesondere verpflichten sich die Ver
tragsstaaten in Artikel 1 des Vertrages, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
in wirksamer Weise die Herkunftsangaben, 
Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf 
die Herkunft hinweisenden Bezeichnungen 
landwirtschaftlicher und gewerblicher Er
zeugnisse, die im Vertrag und im Durch
führungsübereinkommen genannt sind, ge
gen unlauteren Wettbewerb zu schützen. 

13. Artikel 2 des Vertrages lautet: 

„Unter Herkunftsangaben, Ursprungs
bezeichnungen und sonstigen auf die Her
kunft hinweisenden Bezeichnungen im 
Sinne dieses Vertrages werden alle Hin
weise verstanden, die sich unmittelbar oder 
mittelbar auf die Herkunft eines Erzeug
nisses beziehen. Ein solcher Hinweis be
steht im Allgemeinen aus einer geogra
fischen Bezeichnung. Er kann aber auch aus 
anderen Angaben bestehen, wenn innerhalb 
beteiligter Verkehrskreise des Herkunfts
landes darin im Zusammenhang mit dem so 

3 — „(1) Unbeschadet internationaler Übereinkünfte ist diese 
Verordnung auch auf Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel 
mit Ursprung in einem Drittland anzuwenden, sofern 
— das Drittland imstande ist, den in Artikel 4 genannten 

Garantien entsprechende oder gleichwertige Garantien 
zu bieten; 

— in dem betroffenen Drittland eine Kontrollregelung 
besteht, die der Regelung nach Artikel 10 gleichwertig 
ist; 

— das betroffene Drittland bereit ist, für ein entsprechen
des Agrarerzeugnis oder Lebensmittel, das aus der 
Gemeinschaft stammt, einen Schutz zu gewähren, der 
dem in der Gemeinschaft bestehenden Schutz gleich
wertig ist." 

4 — Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben Ur
sprungsbezeichnungen und sonstigen auf die Herkunft hin
weisenden Bezeichnungen landwirtschaftlicher und 
gewerblicher Erzeugnisse, Wien, 11. Juni 1976, samt Pro
tokoll, Wien, 30. November 1977 (BGBl 1981, S. 75). 5 — BGBl 1981, S. 76. 
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bezeichneten Erzeugnis ein Hinweis auf das 
Erzeugungsland erblickt wird. Die ge
nannten Bezeichnungen können neben dem 
Hinweis auf die Herkunft aus einem be
stimmten geografischen Bereich auch An
gaben über die Qualität des betreffenden 
Erzeugnisses enthalten. Diese besonderen 
Eigenschaften des Erzeugnisses werden 
ausschließlich oder überwiegend durch 
geografische oder menschliche Einflüsse 
bedingt." 6 

14. In Artikel 3 Absatz 1 heißt es: 

„... die im Übereinkommen nach Artikel 6 
aufgeführten tschechoslowakischen Be
zeichnungen sind in der Republik Öster
reich ausschließlich tschechoslowakischen 
Erzeugnissen vorbehalten." 

15. In Artikel 5 werden die Kategorien von 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Er
zeugnissen aufgeführt, deren Ursprungs
bezeichnungen der Vertrag schützt. Dazu 
gehört Bier. 

16. Hinsichtlich der Festlegung der ge
schützten Ursprungsbezeichnungen ver
weist Artikel 6 auf das Durchführungs-

6 — Die Fußnote betrifft die italienische Originalfassung. 

übereinkommen, in dessen Anlage B unter 
den ausschließlich tschechischen Bieren 
vorbehaltenen Bezeichnungen, soweit hier 
erheblich, folgende Bezeichnungen genannt 
werden: 

„— Bud 

— Budëjovické pivo 

— Budëjovické pivo — Budvar 

— Budejovický Budvar". 

17. Hinsichtlich der konkreten Modalitä
ten des Schutzes bestimmt Artikel 7 des 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trages: 

„(1) Werden die nach... diese[m] Vertrag 
geschützten Namen und Bezeichnungen 
entgegen diesen Bestimmungen im ge
schäftlichen Verkehr für Erzeugnisse, ins
besondere für deren Aufmachung oder 
Verpackung, oder auf Rechnungen, 
Frachtbriefen oder anderen Geschäfts
papieren oder in der Werbung benutzt, so 
finden alle gerichtlichen und behördlichen 
Maßnahmen, die nach der Gesetzgebung 
des Vertragsstaates, in dem der Schutz in 
Anspruch genommen wird, für die Be
kämpfung unlauteren Wettbewerbs oder 
sonst für die Unterdrückung unzulässiger 
Bezeichnungen in Betracht kommen, unter 
den in dieser Gesetzgebung festgelegten 
Voraussetzungen und nach Maßgabe des 
Artikels 9 Anwendung. 
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(2) Sofern die Gefahr einer Verwechslung 
im geschäftlichen Verkehr besteht, ist der 
Absatz 1 auch dann anzuwenden, wenn die 
aufgrund des Vertrages geschützten Be
zeichnungen in abgeänderter Form oder für 
andere als jene Erzeugnisse, denen sie im 
Übereinkommen nach Artikel 6 zugeordnet 
sind, benutzt werden. 

(3) Der Absatz 1 ist auch dann an
zuwenden, wenn die aufgrund des Ver
trages geschützten Bezeichnungen in Über
setzung oder mit einem Hinweis auf die 
tatsächliche Herkunft oder mit Zusätzen 
wie ,Art', ,Typ', ,Fasson', ,Nachahmung' 
oder dergleichen benutzt werden."7 

4. Die nach der Auflösung der Tschecho
slowakei ergangenen Rechtsakte 

18. Die Tschechoslowakei hat sich be
kanntlich am 1. Januar 1993 aufgelöst; in 
ihrem Hoheitsgebiet sind zwei neue Staaten 
entstanden: die Tschechische Republik und 
die Slowakische Republik. 

19. Wenige Tage vor der förmlichen Er
langung der Unabhängigkeit, am 
17. Dezember 1992, gab der Tschechische 
Nationalrat eine Erklärung ab, nach der 
sich „die Tschechische Republik in Über
einstimmung mit den geltenden Grund
sätzen des Völkerrechts und in dem dort 

vorgesehenen Umfang ab 1. Januar 1993 
als an die multilateralen und bilateralen 
Verträge, deren Vertragspartner die Tsche
chische und Slowakische Föderative Re
publik zu diesem Zeitpunkt war, gebunden 
ansieht" 8. 

20. Entsprechend dieser Erklärung be
stätigte das Verfassungsgesetz Nr. 4/1993 
der Tschechischen Republik, dass ,,[d]ie 
Tschechische Republik in die sich aus dem 
Völkerrecht ergebenden Rechte und 
Pflichten der Tschechischen und Slowaki
schen Föderativen Republik, wie sie im 
Zeitpunkt ihrer Auflösung bestanden, ein
tritt" 9. 

21. In der Kundmachung des Bundeskanz
lers betreffend die zwischen der Republik 
Österreich und der Tschechischen Republik 
geltenden bilateralen Verträge (BGBl III 
1997, S. 123, vom 31. Juli 1997) heißt es, 
soweit hier erheblich: 

„Aufgrund einer einvernehmlichen Prüfung 
des bilateralen Vertragsbestandes zwischen 
der Republik Österreich und der Tschechi
schen Republik... wurde festgestellt, dass 
auf der Grundlage der allgemein aner
kannten Regeln des Völkerrechts die im 
Folgenden angeführten bilateralen Verträge 
zum 1. Jänner 1993, dem Tag der Staa-

7 — Die Fußnote betrifft die italienische Originalfassung. 

8 — Erklärung des Tschechischen Nationalrats an alle Parla
mente und an die Nationen der Welt vom 17. Dezember 
1992 (nicht amtliche Übersetzung). 

9 — Nicht amtliche Übersetzung. 
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tennachfolge der Tschechischen Republik 
in das betreffende Gebiet der ehemaligen 
Tschechischen und Slowakischen Föderati
ven Republik, im Verhältnis zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechischen 
Republik in Kraft standen und seither von 
den zuständigen Behörden im Rahmen der 
Rechtsordnungen beider Länder ange
wandt werden: 

Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik über den Schutz von Her
kunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen 
und sonstigen auf die Herkunft hin
weisenden Bezeichnungen landwirt
schaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse 
und Protokoll vom 30. November 1977, 
Wien, 11. Juni 1976 (BGBl Nr. 75/1981) 

Übereinkommen zur Durchführung des 
Vertrages zwischen der Republik Öster
reich und der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik über den Schutz 
von Herkunftsangaben, Ursprungs
bezeichnungen und sonstigen auf die Her
kunft hinweisenden Bezeichnungen land
wirtschaftlicher und gewerblicher Erzeug
nisse, Prag, 7. Juni 1979 (BGBl Nr. 
76/1981) 

…'' 10 

III — Sachverhalt und Verfahren 

22. Die tschechische Bierbrauerei Budëjo-
vický Budvar (im Folgenden: Klägerin) 11 

mit Sitz in der böhmischen Stadt České 
Budëjovice, auf Deutsch Budweis 12 

(Tschechische Republik), exportiert das 
Bier „Budweiser Budvar" 1 3 in verschiedene 
Länder, darunter Österreich. 

23. Die Rudolf Ammersin GmbH (im Fol

genden: Beklagte) mit Sitz in Wien (Öster

reich) ist eine Großhandelsgesellschaft. Sie 

vertreibt unter anderem ein in den Ver

10 — Die Fußnote betrifft die italienische Originalfassung. 
11 — Die vollständige Firmenbezeichnung lautet „Budčjoyický 

Budvar, národný podnik, Budweiser Budvar, National 
Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale" 
und bedeutet „Budbräu Budweis, staatlicher Betrieb". Die 
derzeitige Brauerei ist hervorgegangen aus dem Zusam
menschluss des 1795 in Budweis gegründeten Unterneh
mens „Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches 
Brauhaus" und des 1895 ebenfalls in Budweis gegründeten 
Unternehmens „Tschechische Aktien-Brauerei", später 
umbenannt in „.Budvar' Tschechische Aktien-Brauerei". 
1948 wurden die beiden Unternehmen infolge der Na
tionalisierung zu einem einzigen nationalen Unternehmen, 
der „Jihočeské pivovary" zusammengeschlossen, aus der 
1966 das derzeitige Unternehmen hervorgegangen ist. 

12 — Im Folgenden: „Budweis". In der Stadt Budweis, die zu
nächst zum Königreich Böhmen und später bis 1918 zu 
Österreich-Ungarn gehörte, besteht seit dem 16. Jahr
hundert eine blühende Bierindustrie. 

13 — Seit 1795 haben die Unternehmen, die in der Folgezeit zur 
derzeitigen Brauerei Budvar zusammengeschlossen wur
den, Bier mit den Bezeichnungen „Budweis", „Budweiser 
Bier" (auf Tschechisch „Budčjovické pivo"), „Budvar" 
oder „Budbräu" hergestellt (im Tschechischen entspricht 
die Endung „-var" der deutschen Endung „-brau" und 
bezeichnet die Brauereitätigkeit}. 
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einigten Staaten von Amerika hergestelltes 
Bier, das „American Bud" 14. 

24. Die Klägerin beantragte mit Kla
geschrift vom 22. Juli 1999 beim Handels
gericht Wien (Österreich), es der Beklagten 
zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr 
die Bezeichnung „Bud" oder verwechselbar 
ähnliche Bezeichnungen in Bezug auf oder 
in Zusammenhang mit Bier oder gleich
artigen Waren zu verwenden, sofern es sich 
nicht um Erzeugnisse der Klägerin handel
te. Sie stützte ihre Klage auf Verletzung des 
Markenrechts 15 und, soweit hier erheblich, 
auf missbräuchliche Verwendung der durch 
den österreichisch-tschechoslowakischen 
Vertrag von 1976 geschützten Ursprungs
bezeichnungen. 

25. Die gleichzeitig beantragte einstweilige 
Verfügung wurde vom Handelsgericht mit 
Beschluss vom 15. Oktober 1999 erlassen 
und später vom Oberlandesgericht Wien 
bestätigt. Die ordentliche Revision an den 

Obersten Gerichtshof (OGH) wurde nicht 
zugelassen. 

26. Nach Abschluss des Provisorial¬ 
Verfahrens hat das Handelsgericht nunmehr 
in der Sache selbst zu entscheiden. 

27. Im Übrigen hatte die Klägerin bereits in 
einem Parallelverfahren gegen den öster
reichischen Importeur des konkurrierenden 
amerikanischen Biers zunächst vor dem 
Landesgericht Salzburg und sodann vor 
dem Oberlandesgericht Linz eine auf die
selben Rechtsgründe gestützte Unterlas
sungsklage erhoben. Die gleichzeitig be
antragte einstweilige Verfügung wurde er
lassen und später vom OGH durch Be
schluss vom 1. Februar 2000 16 bestätigt. 
Dort führte der OGH, soweit hier erheb
lich, aus, dass die Einfuhr und der Vertrieb 
des Biers „American Bud" eine Verletzung 
der tschechischen Ursprungsbezeichnung 
„Bud" darstellten, die durch den österrei
chisch-tschechoslowakischen Vertrag ge
schützt sei. Er führte weiter aus, dass die 
ergangene Unterlassungsverfügung nicht 
gegen den EG-Vertrag verstoße. 

28. Das Handelsgericht, das an die Ent
scheidung des Obersten Gerichtshofs in 
diesem Verfahren nicht unmittelbar ge
bunden ist und Zweifel an deren Verein-

14 — Das fragliche Bier wird von der amerikanischen Brauerei 
Anheuser-Busch mir Sitz in Saint Louis hergestellt. Die 
Brauerei Bavarian Brewery, die später in Anheuser-Busch 
umgewandelt wurde, soll seit 1876 auf dem örtlichen 
Markt ein Bier mit der Bezeichnung „Budweiser", später 
auch in abgekürzter Form „Bud", in den Verkehr gebracht 
haben. Soweit ersichtlich, erhielt Anheuser-Busch im Jahre 
1911 schließlich von den damals in Budweis tätigen 
Brauereien die Genehmigung, diese Bezeichnung auf den 
außereuropäischen Märkten zu verwenden. 1939 erhielt 
sie von den tschechischen Brauereien das ausschließliche 
Recht, die Bezeichnung „Budweiser" auf dem amerikani
schen Markt zu verwenden. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
begann Anheuser-Busch jedoch, ihr Bier auch nach Europa 
auszuführen (vgl. für diese Angaben den unten in Fußnote 
16 zitierten Beschluss des österreichischen OGH sowie das 
Urteil des Schweizer Bundesgerichts vom 15. Februar 
1999, BGE 125 III, S. 193). 

15 — Die Brauerei Budvar hat in verschiedenen Ländern, dar
unter Osterreich, verschiedene Marken, darunter „Bud
var", „Budweiser", „Budweiser Budvar", „Budweiser 
Budbräu" und „Bud" eintragen lassen. 

16 — Beschluss des OGH vom 1. Februar 2000, 4 Ob 13/00s. 
Der Wortlaut findet sich unter Bundeskanzleramt — 
Rechtsinformationssystem, http://www.ris.bka.gv.at. 
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barkeit mit dem Gemeinschaftsrecht hat, 
hat dem Gerichtshof mit Beschluss vom 
26. Februar 2001 folgende Fragen zur 
Vorabentscheidung vorgelegt: 

„1. Steht die Anwendung einer Be
stimmung eines zwischen einem Mit
gliedstaat und einem Drittstaat abge
schlossenen bilateralen Vertrages, wo
nach einer einfachen/mittelbaren geo
grafischen Angabe, die im 
Ursprungsland weder der Name einer 
Gegend noch eines Ortes oder eines 
Landes ist, ein von jeder Irreführung 
unabhängiger absoluter Schutz einer 
qualifizierten geografischen Angabe im 
Sinne der Verordnung Nr. 2081/92 
gewährt wird, mit Artikel 28 EG und/ 
oder der Verordnung Nr. 2081/92 in 
Einklang, wenn bei Anwendung dieser 
Bestimmung die Einfuhr einer Ware, 
die in einem anderen Mitgliedstaat 
rechtmäßig in Verkehr gebracht wird, 
verhindert werden kann? 

2. Gilt dies auch in dem Fall, in dem die 
geografische Angabe, die im Ur
sprungsland weder Name einer Gegend 
noch eines Ortes oder Landes ist, im 
Ursprungsland nicht als geografische 
Bezeichnung für ein bestimmtes Pro
dukt, und zwar auch nicht als einfache 
oder mittelbare geografische Angabe 
verstanden wird? 

3. Gelten die Antworten auf die Fragen 1 
und 2 auch für den Fall, dass es sich bei 
dem bilateralen Vertrag um einen 
Vertrag handelt, den der Mitgliedstaat 
vor seinem Beitritt zur Europäischen 
Union abgeschlossen und nach seinem 
Beitritt zur Europäischen Union durch 
Erklärung der Bundesregierung mit ei
nem Nachfolgestaat des ursprünglichen 
zweiten Vertragsstaats fortgesetzt hat? 

4. Verpflichtet Artikel 307 Absatz 2 EG 
den Mitgliedstaat, ein solches bilatera
les Abkommen, das vor dem EU-
Beitritt dieses Mitgliedstaats zwischen 
diesem und einem Drittstaat abge
schlossen wurde, gemeinschaftsrechts-
konform im Sinne des Artikels 28 EG 
und/oder der Verordnung Nr. 2081/92 
so auszulegen, dass der darin ver
ankerte Schutz für eine einfache/mit
telbare geografische Angabe, die im 
Ursprungsland weder Name einer Ge
gend noch eines Ortes oder Landes ist, 
lediglich den Schutz vor Irreführung, 
nicht aber den absoluten Schutz einer 
qualifizierten geografischen Angabe im 
Sinne der Verordnung Nr. 2081/92 
umfasst?" 

29. Im Verfahren vor dem Gerichtshof ha
ben die Klägerin und die Beklagte, die 
österreichische Regierung, die deutsche 
Regierung und die französische Regierung 
sowie die Kommission Erklärungen abge
geben. 
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IV — Rechtliche Prüfung 

A. Zur Zulässigkeit 

30. Bevor ich in die Prüfung der dem Ge
richtshof vorgelegten Fragen eintrete, muss 
ich daran erinnern, dass mehrere Ver
fahrensbeteiligte Zweifel ah der Zulässig
keit des Vorabentscheidungsersuchens ge
äußert haben. Ich möchte sogleich auf diese 
Einwendungen eingehen, zumindest inso
weit, als sie gegen die Zulässigkeit des ge
samten Vorabentscheidungsersuchens ge
richtet sind; die die einzelnen Fragen be
treffenden Einwendungen werde ich da
gegen später an geeigneter Stelle prüfen. 

31. Zunächst geht es nach Auffassung der 
Klägerin in den gestellten Fragen in Wirk
lichkeit um die Anwendung der zwischen 
einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat 
bestehenden vertraglichen Regelung. Der 
Gerichtshof werde also ersucht, nicht Vor
schriften des Gemeinschaftsrechts, sondern 
in das innerstaatliche Recht eines Mit
gliedstaats übergeleitete völkerrechtliche 
Verträge auszulegen. Dafür sei er nicht 
zuständig. 

32. Dieser Einwand erscheint mir nicht 
begründet. Zwar hängt die Entscheidung 
des bei dem vorlegenden Gericht an
hängigen Rechtsstreits von der Anwendung 

der zwischen Österreich und der Tschechi
schen Republik bestehenden Verträge ab; 
die dem Gerichtshof gestellten Fragen be
treffen jedoch eindeutig nicht unmittelbar 
die Auslegung dieser Verträge, sondern die 
Auslegung von Vorschriften des EG-
Vertrags (Artikel 28 EG, 30 EG und 307 
EG) und des abgeleiteten Rechts (Verord
nung Nr. 2081/92). Dies ist die Auslegung, 
die das Gericht für die Lösung des ihm 
vorgelegten Problems für erforderlich hält, 
und sie fällt gemäß Artikel 234 EG (früher 
Artikel 177 EG-Vertrag) ohne weiteres in 
die Zuständigkeit des Gerichtshofes. 

33. Auch die Kommission wirft Zweifel an 
der Zulässigkeit der gestellten Fragen auf, 
wenn auch aus anderen Gründen. Ihrer 
Meinung nach sind sie hypothetisch und 
somit unzulässig. 

34. Das Gericht lege dem Gerichtshof nur 
deshalb eine Frage nach der Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts vor, um eine mögliche 
Auslegung des innerstaatlichen Rechts 
auszuschließen, die es selbst in Wirklichkeit 
nicht befürworte, nämlich die vom OGH 
im Beschluss vom 1. Februar 2000 
(siehe oben Nr. 27) vorgenommene Aus
legung des österreichisch
tschechoslowakischen Vertrages dahin, 
dass dieser der Bezeichnung „Bud" ab
soluten Schutz unabhängig davon gewähre, 
ob sie eine Verwechslungsgefahr hervor
rufe. 
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35. Auch dieser Einwand erscheint mir 
nicht begründet. 

36. Nach ständiger Rechtsprechung ist es 
nämlich „grundsätzlich allein Sache der 
nationalen Gerichte, unter Berücksichti
gung des jeweiligen Sachverhalts sowohl 
die Erforderlichlceit einer Vorabent
scheidung für den Erlass ihres Urteils als 
auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof 
vorgelegten Fragen zu beurteilen. Der Ge
richtshof kann das Ersuchen eines na
tionalen Gerichts nur zurückweisen, wenn 
offensichtlich kein Zusammenhang zwi
schen der erbetenen Auslegung oder Prü
fung der Gültigkeit einer Vorschrift des 
Gemeinschaftsrechts und den Gegebenhei
ten oder dem Gegenstand des Ausgangs
verfahrens besteht." 17 

37. Hier nun geht aus dem Vor
lagebeschluss mit hinreichender Klarheit 
hervor, dass das vorlegende Gericht im 
Einklang mit den Ausführungen des OGH 
im Beschluss vom 1. Februar 2000 der 
Auffassung ist, dass die streitige Bezeich
nung nach dem österreichisch
tschechoslowakischen Vertrag absoluten 
Schutz genieße. Somit muss nach österrei
chischem Recht die von der Klägerin be
antragte Maßnahme erlassen werden, was 
zu einer Behinderung des inner
gemeinschaftlichen Handels führen kann. 

38. Bei diesem Stand der Dinge kann mei
nes Erachtens kein Zweifel an der Not
wendigkeit und der Erheblichkeit der vor
gelegten Fragen bestehen. Der Einwand 
erscheint mir somit unbegründet. 

B. Die erste Frage 

39. Die erste Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob es mit der Verordnung 
Nr. 2081/92 und den Artikeln 28 EG und 
30 EG vereinbar ist, wenn ein Mitgliedstaat 
in seiner Rechtsordnung den absoluten 
Schutz einer geografischen Angabe vor
sieht, bei der es sich sowohl um eine „ein
fache" Angabe — sie setzt keinen be
sonderen Zusammenhang zwischen der 
Herkunft und den Eigenschaften des Er
zeugnisses voraus — als auch um eine 
„indirekte" Angabe handelt — sie lässt 
zwar auf die Herkunft des Erzeugnisses 
schließen, entspricht aber weder dem Na
men einer Gegend noch dem eines Ortes. 

40. Mit dieser Frage werden bei genauerem 
Hinsehen zwei Fragen nach dem Schutz der 
Bezeichnung „Bud" aufgeworfen: eine 
Frage nach der Auslegung der Verordnung 
Nr. 2081/92 und eine Frage nach der Aus
legung der Artikel 28 EG und 30 EG. Diese 
sind getrennt zu prüfen. 

17 — Siehe u. a. Urteile vom 5. Dezember 2000 in der Rechts
sache C-448/98 (Guimont, Slg. 2000,I-10663, Randnr. 22) 
und vom 25. Juni 2002 in der Rechtssache C-66/00 (Bigi, 
Slg. 2002, I-5917, Randnrn. 18 und 19). 
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a) Der Schutz der Bezeichnung „Bud" un
ter dem Gesichtspunkt der Verordnung Nr. 
2081/92 

1. Zur Zulässigkeit 

41. Die österreichische Regierung macht 
vorab geltend, diese Frage sei unzulässig, 
soweit sie die Verordnung Nr. 2081/92 
betreffe, da aus dem Beschluss des vor
legenden Gerichts nicht hervorgehe, dass 
die fraglichen Bezeichnungen im Sinne 
dieser Verordnung eingetragen worden 
seien oder gerade eingetragen würden. Die 
Frage ihrer Vereinbarkeit mit dieser Re
gelung sei somit rein abstrakt und hy
pothetisch. 

42. Dieser Einwand überzeugt mich nicht. 
Das vorlegende Gericht ersucht nämlich 
nicht um eine Entscheidung über die Gül
tigkeit einer (nicht existierenden) Ein
tragung der streitigen Angaben nach der 
Verordnung Nr. 2081/92, sondern viel
mehr um eine Auslegung dieser Verord
nung, um entscheiden zu können, ob diese 
der im österreichisch-tschechoslowakischen 
Vertrag enthaltenen Regelung der Ur
sprungsbezeichnungen für Lebensmittel 
entgegensteht. 

43. Deshalb sind die dem Gerichtshof vom 
vorlegenden Gericht gestellten Fragen mei
nes Erachtens nicht hypothetischer oder 
abstrakter Natur. Ich habe deshalb an der 
Zulässigkeit der vorliegenden Frage keine 
Zweifel. 

2. Zur Beantwortung der Frage 

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 

44. In der Sache selbst schlägt nur die Be
klagte vor, die Frage zu verneinen, da die 
Verordnung Nr. 2081/92 einer nationalen 
Regelung wie der hier anwendbaren ent
gegenstehe, die einer mittelbaren geogra
fischen Angabe einen von jeder Verwechs
lungsgefahr unabhängigen Schutz gewähre 
und den Schutz der Bezeichnung nicht von 
einem unmittelbaren Zusammenhang zwi
schen dem Ursprung und den Eigenschaften 
des Produktes abhängig mache. 

45. So hänge nach der Verordnung der 
absolute Schutz der Ursprungs
bezeichnungen und der geografischen An
gaben von der Einhaltung genauer Quali
tätsanforderungen ab. Erstens müsse ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
der Herkunft und den Eigenschaften des 
Produktes bestehen (Artikel 2). Zweitens 
müsse das Produkt die in einer besonderen 
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Spezifikation festgelegten Qualitäts
anforderungen erfüllen; dies werde in ei
nem strengen Kontrollverfahren nach
geprüft (Artikel 4 und 6). 

46. Die durch die Verordnung eingeführte 
einheitliche Regelung könne nicht Seite an 
Seite mit einem ebenfalls absoluten, aber 
von weniger strengen Voraussetzungen ab
hängigen nationalen Schutz bestehen, da 
sonst das Ziel der Gemeinschaftsregelung, 
die Förderung der Qualität der Agrar-
produkte und die Sicherstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen auf dem Ge
meinschaftsmarkt, beeinträchtigt würde. 

47. Zudem ergebe sich ein ähnlicher 
Schluss aus Artikel 17 der Verordnung, 
wonach der einzelstaatliche Schutz einer 
Bezeichnung, deren Eintragung nach der 
Verordnung beantragt worden sei, nur 
während des für die Vornahme der Ge
meinschaftseintragung erforderlichen Zeit
raums beibehalten werden könne. 

48. Da nun für die Bezeichnung „Bud" zu 
keinem Zeitpunkt eine Gemeinschafts
eintragung beantragt worden sei, könne 
diese Bezeichnung nicht mehr nach 
der durch den österreichisch
tschechoslowakischen Vertrag eingeführten 
nationalen Regelung geschützt sein. 

49. Alle anderen Verfahrensbeteiligten sind 
dagegen der Auffassung, dass die Verord
nung Nr. 2081/92 der Aufrechterhaltung 
der einzelstaatlichen Schutzregelung für die 
fraglichen geografischen Angaben nicht 
entgegenstehe. 

50. Die Klägerin wendet sich zunächst ge
gen die Voraussetzungen, von denen das 
vorlegende Gericht ihrer Meinung nach 
ausgeht, und führt aus, die Bezeichnung 
„Bud" sei als Abkürzung des Namens der 
böhmischen Stadt Budweis eine „unmittel
bare" geografische Angabe und zudem eine 
„qualifizierte" Angabe, da sie geeignet sei, 
dem Bier den Weltruf der Brauereitradition 
der Stadt Budweis zu verschaffen. Somit 
stehe die Verordnung Nr. 2081/92 dem 
Schutz einer qualifizierten geografischen 
Angabe eines Drittstaats durch eine einzel
staatliche Regelung nicht entgegen. 

51. Hilfsweise macht die Klägerin geltend, 
die Verordnung Nr. 2081/92 stehe nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes einem 
nationalen Recht nicht entgegen, das einer 
„einfachen" geografischen Angabe, die 
keinen Zusammenhang zwischen der Her
kunft und den Eigenschaften des Erzeug
nisses voraussetze, einen „absoluten", von 
jeder Verwechslungsgefahr unabhängigen 
Schutz verleihe, denn eine solche geogra
fische Angabe falle nicht unter die Verord
nung 1 8 . 

18—Urteil vom 7. November 2000 in der Rechtssache 
C-312/98 (Warsteinet Btauerei, Slg. 2000, I-9187, 
Randnr. 54). 
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52. Die österreichische Regierung und die 
Kommission pflichten dem Hilfsvorbringen 
der Klägerin weitgehend bei, machen es 
jedoch zu ihrem Hauptvorbringen. 

53. Auch die deutsche Regierung ist der 
Auffassung, dass die Verordnung dem 
Schutz der Bezeichnung „Bud" nicht ent
gegenstehe, ob diese nun als einfache geo
grafische Herkunftsangabe oder als quali
fizierte Herkunftsangabe anzusehen sei. In 
beiden Fällen werde sie nämlich nicht von 
der Verordnung erfasst: im ersten Fall, weil 
deren Anwendungsbereich sich auf qualifi
zierte geografische Herkunftsangaben be
schränke, und im zweiten Fall, weil die 
Verordnung lediglich auf qualifizierte An
gaben über Produkte anwendbar sei, die 
aus den Mitgliedstaaten stammten, nicht 
dagegen auf Bezeichnungen von Produkten 
mit Ursprung in Drittländern, außer unter 
den in Artikel 12 aufgeführten Vorausset
zungen, die jedoch hinsichtlich der Bezie
hungen zur Tschechischen Republik nicht 
erfüllt seien. 

54. Auch die französische Regierung 
spricht sich für eine Bejahung der vor
liegenden Frage aus. Sie weist insbesondere 
darauf hin, dass eine vertragliche Regelung 
wie der österreichisch-tschechoslowakische 
Vertrag in Artikel 12 der Verordnung aus
drücklich vorbehalten sei. Diese Vorschrift, 
die eine Regelung für die geografischen 
Angaben über Erzeugnisse mit Ursprung in 
Drittländern enthalte, nehme internationale 
Übereinkünfte und damit den österrei

chisch-tschechoslowakischen Vertrag und 
die dort vorgesehene Sonderregelung aus
drücklich aus. 

— Würdigung 

55. Ich wende mich der Beurteilung der 
von den Verfahrensbeteiligten vertretenen 
Standpunkte zu. Zunächst hat die Klägerin 
die Frage der Qualifizierung der Bezeich
nung „Bud" nach dem österreichisch
tschechoslowakischen Vertrag aufgeworfen 
und sich gegen die vom vorlegenden Ge
richt vorgenommene Qualifizierung aus
gesprochen (siehe oben Nr. 50). 

56. Jedoch erfordert diese Qualifizierung 
die Auslegung der Vorschrift, durch die die 
entsprechende Bestimmung des österrei
chisch-tschechoslowakischen Vertrages in 
das österreichische Recht umgesetzt wor
den ist. Nach ständiger Rechtsprechung 
obliegt jedoch „die Auslegung nationaler 
Rechtsvorschriften im Rahmen des durch 
Artikel 177 [EG-] Vertrag geschaffenen 
Systems der richterlichen Zusammenarbeit 
den nationalen Gerichten und nicht dem 
Gerichtshof" 19; auch ist es Aufgabe dieser 
Gerichte und nicht des Gerichtshofes, über 
die Auslegung völkerrechtlicher Be
stimmungen zu entscheiden, „die zwischen 
den Mitgliedstaaten Bindungen außerhalb 
des gemeinschaftsrechtlichen Bereichs 
schaffen" 20. 

19 — So sehr deutlich Urteil vom 12. Oktober 1993 in der 
Rechtssache C-37/92 (Vanacker, Slg. 1993, I-4947, 
Randnr. 7). 

20 — So bereits Urteil vom 27. November 1973 in der Rechts
sache 130/73 (Vandeweghe, Slg. 1973, 1329, Randnr. 2). 
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57. Somit ist die Qualifizierung der Natur 
der fraglichen Bezeichnung nach dem 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trag nach der in Artikel 234 EG vor
genommenen Zuständigkeitsverteilung im 
Wesentlichen Sache des vorlegenden Ge
richts, dessen Auslegung vor dem Ge
richtshof nicht in Frage gestellt werden 
kann. 

58. Deshalb beschränke ich mich auf den 
Hinweis, dass das vorlegende Gericht dem 
Wortlaut der Vorabentscheidungsfrage zu
folge die fragliche Bezeichnung als „ein
fache" und „mittelbare" Bezeichnung qua
lifiziert hat. Die Vereinbarkeit der in Rede 
stehenden vertraglichen Regelung mit der 
Verordnung Nr. 2081/92 ist auf dieser 
Grundlage zu beurteilen. 

59. Meines Erachtens ist die vom vor
legenden Gericht aufgeworfene Frage zu 
bejahen. Ich bin im Gegensatz zu der Be
klagten im Einklang mit allen anderen 
Verfahrensbeteiligten, deren Vorbringen 
ich im Wesentlichen beipflichte, der Auf
fassung, dass die Verordnung Nr. 2081/92 
der Aufrechterhaltung des absoluten 
Schutzes einer einfachen Angabe wie der, 
die im österreichisch-tschechoslowakischen 
Vertrag vorgesehen ist, nicht entgegensteht. 

60. Im Übrigen hat der Gerichtshof dieses 
Problem bereits im Urteil Warsteiner vom 
7. November 2000 behandelt. 

61. Dabei hat er zunächst ausgeführt, dass 
die Verordnung Nr. 2081/92 nach ihrem 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b „nur die 
geografischen Angaben [betrifft], bei denen 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwi
schen einer bestimmten Qualität, dem An
sehen oder einer anderen Eigenschaft des 
Erzeugnisses und seinem spezifischen geo
grafischen Ursprung besteht"21. Deshalb 
fielen „[einfache geografische Herkunfts
angaben, bei denen, wie es das nationale 
Gericht in der Vorlagefrage ausdrückt, kein 
Zusammenhang zwischen den Ei
genschaften des Produktes und seiner geo
grafischen Herkunft besteht,... nicht unter 
diese Definition und können deshalb nicht 
im Rahmen der Verordnung Nr. 2081/92 
geschützt werden" 22. Aus diesen Gründen 
ist der Gerichtshof zu dem Ergebnis ge
kommen, dass ,,[d]er Verordnung Nr. 
2081/92... nicht zu entnehmen [ist], dass 
solche geografischen Herkunftsangaben 
nicht im Rahmen einer nationalen Re
gelung eines Mitgliedstaats geschützt wer
den können"23, wobei er insbesondere 
darauf hingewiesen hat, dass „der Zweck 
der Verordnung Nr. 2081/92 nicht dadurch 
gefährdet werden [kann], dass neben ihr 
nationale Regelungen zum Schutz solcher 
geografischer Herkunftsangaben ange
wandt werden, die nicht in ihren Gel
tungsbereich fallen" 24. 

62. Aus diesen Ausführungen lässt sich 
mühelos die Antwort auf die Frage des 
vorlegenden Gerichts herleiten: Die Ver
ordnung Nr. 2081/92 steht der Anwendung 
einer zwischen einem Mitgliedstaat und 

21 — Urteil Warsteiner, Randnr. 43. Vgl. auch Urteil vom 7. Mai 
1997 in den verbundenen Rechtssachen C-321/94, 
C-322/94, C-323/94 und C-324/94 (Pistre, Slg. 1997, 
I-2343, Randnr. 35). 

22 — Urteil Warsteiner, Randnr. 44. 
23 — Urteil Warsteiner, Randnr. 45. 
24 — Urteil Warsteiner, Randnr. 49. 
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einem Drittstaat geschlossenen bilateralen 
Übereinkunft nicht entgegen, die einer 
geografischen Angabe absoluten Schutz 
gewährt, die in dem Drittstaat weder der 
Name einer bestimmten Gegend noch der 
eines bestimmten Ortes ist, sondern ein 
Produkt bezeichnet, das seinen Ursprung in 
einer bestimmten Gegend oder einem be
stimmten Ort in diesem Staat hat, ohne 
dass ein besonderer Zusammenhang zwi
schen der Herkunft des Erzeugnisses und 
seinen Eigenschaften besteht. 

b) Der Schutz der Bezeichnung „Bud" un
ter dem Gesichtspunkt der Artikel 28 EG 
und 30 EG 

— Vorbringen der Parteien 

63. Was die Vereinbarkeit der in dem 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trag enthaltenen Regelung mit den 
Artikeln 28 EG und 30 EG betrifft, zweifelt 
niemand daran, dass der Schutz einer geo
grafischen Bezeichnung zumindest po
tenziell eine Maßnahme mit gleicher Wir
kung wie eine mengenmäßige Be
schränkung im Sinne des Artikels 28 EG ist. 
Denn wegen der Unterschiede zwischen den 
einschlägigen nationalen Regelungen kann 
dieser Schutz die Einfuhr von rechtmäßig in 
anderen Mitgliedstaaten in den Verkehr 
gebrachten Erzeugnissen behindern. 

64. Bei der Frage, ob sich diese Maßnahme 
rechtfertigen lässt, gehen die Meinungen 
jedoch auseinander. Während die Beklagte 
diese Frage verneint, sind die übrigen Ver
fahrensbeteiligten der Auffassung, dass die 
vertragliche Regelung gerechtfertigt ist. 

65. Die Beklagte schließt zunächst aus, 
dass der der Bezeichnung „Bud" durch den 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trag verliehene Schutz mit Gründen ge
rechtfertigt werden könne, die mit dem 
Schutz des gewerblichen und kom
merziellen Eigentums im Sinne des Artikels 
30 EG zusammenhingen. Diese Vorschrift 
enthalte eine Ausnahme von dem Grund
satz des freien Warenverkehrs; als solche 
müsse sie eng ausgelegt werden und könne 
nicht über das hinausgehen, was zum 
Schutz des spezifischen Gegenstands des 
Rechts des gewerblichen Eigentums er
forderlich sei. 

66. Spezifischer Gegenstand des Schutzes 
der geografischen Angaben sei jedoch nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes die 
Gewährleistung, dass die Verwendung des 
Namens eines Ortes den Produkten vor
behalten werde, die aus diesem Ort 
stammten, allerdings nur, wenn die Be
zeichnung bei den Verbrauchern eine hohe 
Wertschätzung genieße. Dagegen sei die 
Bezeichnung, um die es hier gehe, kein 
Ortsname und den Verbrauchern völlig 
unbekannt, so dass ihr Schutz nicht nach 
Artikel 30 EG gerechtfertigt werden könne. 
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67. Der absolute Schutz einer solchen Be
zeichnung lasse sich auch nicht unter dem 
Gesichtspunkt rechtfertigen, dass es sich 
um eine dem Verbraucherschutz dienende 
Maßnahme im allgemeinen Interesse han
dele. Denn aus den dargelegten Gründen 
könne die Verwendung des Namens 
„American Bud" für ein Bier keinesfalls zu 
einer Irreführung der Verbraucher hin
sichtlich der Herkunft des Bieres führen 
und insbesondere nicht den Eindruck er
wecken, dass es sich um Bier aus Budweis/ 
Ceské Budějovice handele. 

68. Von den übrigen Verfahrensbeteiligten 
macht die Klägerin geltend, dass Artikel 28 
EG auf den Rechtsstreit vor dem vor
legenden Gericht nicht anwendbar sei, da 
das von der Beklagten in den Verkehr ge
brachte Bier aus einem Drittland, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, einge
führt werde; es bestehe kein Zusammen
hang mit dem innergemeinschaftlichen 
Warenverkehr. 

69. In der Sache selbst sind sowohl die 
Klägerin als auch die deutsche und die 
österreichische Regierung sowie die Kom
mission der Meinung, dass der Schutz einer 
geografischen Angabe wie „Bud" durch 
einen Mitgliedstaat trotz des Umstands, 
dass er den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten potenziell behindere, zum 
Schutz des gewerblichen und kom
merziellen Eigentums im Sinne des Artikels 
30 CE gerechtfertigt sei. 

70. Diese Verfahrensbeteiligten führen aus, 
dass nach der Rechtsprechung des Ge
richtshofes der Schutz von in bilateralen 
völkerrechtlichen Verträgen vorgesehenen 
einfachen geografischen Angaben zum 
Schutz des gewerblichen und kom
merziellen Eigentums im Sinne des Artikels 
30 EG gerechtfertigt sei, sofern diese Be
zeichnungen im Ursprungsland nicht zu 
Gattungsbezeichnungen geworden seien 25 

und folglich in diesem Staat tatsächlich als 
Herkunftsangaben angesehen würden 26. 
Festzustellen, ob diese Voraussetzungen 
hier erfüllt sind, ist, wie insbesondere die 
deutsche Regierung vorträgt, Sache des 
vorlegenden Gerichts. 

71. Der Umstand, dass es sich bei „Bud" 
möglicherweise um eine einfache Her
kunftsangabe handele, habe auf die dem 
vorlegenden Gericht zu erteilende Antwort 
keinen Einfluss. Der besondere Zweck des 
Schutzes einer geografischen Angabe be
stehe nämlich darin, zu verhindern, dass 
Hersteller, die nicht an dem Ort ansässig 
seien, auf den die Bezeichnung hinweise, 
die tatsächliche oder auch nur potenzielle 
Wertschätzung der Bezeichnung miss
bräuchlich zum Schaden der dort an
sässigen Produzenten ausnutzten. Deshalb 
könne das Vorliegen eines unmittelbaren 
Zusammenhangs zwischen den Ei
genschaften des Erzeugnisses und seiner 
Herkunft nicht als wesentliche Vorausset
zung für den Schutz angesehen werden. 

25 — Urteile vom 10. November 1992 in der Rechtssache C-3/91 
(Exportur, Slg. 1992, I-5529, Randnr. 39) und vom 
4. März 1999 in der Rechtssache C-87/97 (Consorzio 
tutela del formaggio Gorgonzola, Slg. 1999, I-1301, 
Randnr. 20). 

26 — Urteil Exportur, Randnrn. 28, 37 und 38. 
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72. Sowohl die Klägerin als auch die deut
sche Regierung machen hilfsweise geltend, 
dass der Schutz der fraglichen Bezeichnung 
jedenfalls aufgrund des unbedingten Er
fordernisses des Schutzes der Verbraucher 
vor Betrügereien sowie der Gewährleistung 
des lauteren Wettbewerbs gerechtfertigt sei. 
Wenn die geschützte Bezeichnung wenigs
tens in einem Teil des Gemeinsamen 
Marktes die Funktion einer Herkunfts
angabe habe, führe ihre Verwendung durch 
einen Wirtschaftsteilnehmer, der nicht in 
Budweis ansässig sei, zu der Gefahr einer 
Verwechslung durch Assoziierung. Unter 
diesen Umständen sei ein Verbot des In
verkehrbringens der Produkte, die diese 
Bezeichnung trügen, eine angemessene und 
verhältnismäßige Schutzmaßnahme. 

— Würdigung 

73. Ich komme zur Würdigung dieser Auf
fassungen. Vorauszuschicken ist, dass das 
Verbot mengenmäßiger Beschränkungen 
des innergemeinschaftlichen Handels im 
Sinne des Artikels 28 EG, wie Artikel 23 
Absatz 2 EG ausdrücklich regelt und wie 
der Gerichtshof bereits wiederholt aus
geführt hat, ausschließlich auf Waren aus 
den Mitgliedstaaten und auf solche Waren 
anwendbar ist, die zwar aus Drittstaaten 
stammen, aber in einem Mitgliedstaat in 
den freien Verkehr überführt worden 
sind 27. 

74. Da es sich hier um den Vertrieb von 
Bier handelt, das in den Vereinigten Staaten 
von Amerika hergestellt wird, ist eine ein
zelstaatliche Maßnahme wie die, auf die die 
Vorlagefrage Bezug nimmt, nur für den Fall 
anhand des Artikels 28 EG zu prüfen, dass 
das Bier in einem anderen Mitgliedstaat in 
den freien Verkehr überführt und sodann 
nach Österreich eingeführt worden ist. 

75. Dies vorausgeschickt, wende ich mich 
der Prüfung der österreichischen Maß
nahme zu. Nach ständiger Rechtsprechung 
ist eine nationale Vorschrift, „die geeignet 
ist, den innergemeinschaftlichen Handel 
unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich 
oder potenziell zu behindern,... als Maß
nahme mit gleicher Wirkung wie eine 
mengenmäßige Beschränkung" 28 im Sinne 
des Artikels 28 EG anzusehen. 

76. Nun geht es im Ausgangsverfahren um 
den Schutz, den ein Mitgliedstaat, Öster
reich, einer geografischen Angabe eines 
Drittstaats, der Tschechischen Republik, 
gewährt, die nicht den einheitlichen ge
meinschaftsrechtlichen Schutz nach der 
Verordnung Nr. 2081/92 genießt. 

27 — Siehe unter vielen anderen Urteile vom 15. Dezember 1971 
in den verbundenen Rechtssachen 51/71 bis 54/71 (Inter
national Fruit Company, Sie. 1971, 1107, Randnrn. 8 
bis 10) und vom 15. Dezember 1976 in der Rechtssache 
41/76 (Donckerwolcke, Slg. 1976, 1921, Randnr. 17). 

28 — Für alle: Urteil vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74 
(Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. 5). 
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77. Unter diesen Umständen kann, wie ich 
bereits ausgeführt habe, die Anwendung 
der österreichischen Vorschrift die Einfuhr 
des in Rede stehenden Biers nur dann be
hindern, wenn es rechtmäßig in einem an
deren Mitgliedstaat in den Verkehr ge
bracht worden ist. Insofern ist sie jedoch 
unzweifelhaft eine Maßnahme mit gleicher 
Wirkung wie eine mengenmäßige Be
schränkung im Sinne des Artikels 28 EG. 

78. Damit ist dieses Thema jedoch noch 
nicht abgeschlossen, denn es bleibt be
kanntlich zu prüfen, ob diese Maßnahme 
nicht aufgrund anderer Vertrags
vorschriften, insbesondere nach Artikel 30 
EG, gerechtfertigt ist. 

79. Hierzu bin ich mit der Mehrheit der 
Verfahrensbeteiligten der Auffassung, dass 
die Maßnahme zum Schutz des gewerb
lichen und kommerziellen Eigentums er
forderlich und deshalb nach Artikel 30 EG 
gerechtfertigt ist. Dies ergibt sich bereits 
aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 

80. Dieser hat sich im Urteil Exportur zu 
der Vereinbarkeit des in einem völker
rechtlichen bilateralen Abkommen vor
gesehenen Schutzes einfacher geografischer 
Angaben mit dem EG-Vertrag geäußert 29. 

81. Die Frage ging damals dahin, ob die 
Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (jetzt 
Artikel 28 EG und 30 EG) dem absoluten 
Schutz einfacher geografischer Angaben 
entgegenstünden. Der Gerichtshof hat zu
nächst ausgeführt, dieser Schutz bezwecke, 
„die Erzeuger eines Vertragsstaats daran zu 
hindern, geografische Bezeichnungen des 
anderen Staates zu verwenden und damit 
den Ruf auszunutzen, den die Erzeugnisse 
der Unternehmen aus den betreffenden 
Gebieten oder Orten genießen" 30, auch 
wenn nicht notwendigerweise eine be
stimmte und besondere Eigenschaft des 
Erzeugnisses mit seiner Herkunft ver
bunden war. 

82. Im Anschluss daran hat der Gerichtshof 
weiter ausgeführt: „Ein solcher Zweck, der 
dem Schutz der Lauterkeit des Wett
bewerbs dient, fällt unter den Schutz des 
gewerblichen und kommerziellen Ei
gentums im Sinne des Artikels 36 [EG-
Vertrag, jetzt Artikel 30 EG], soweit die 
fraglichen Bezeichnungen im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Abkommens oder später 
im Ursprungsland nicht zu Gattungs
bezeichnungen geworden waren." 3 1 

83. Nun steht außer Zweifel, dass der 
österreichisch-tschechoslowakische Vertrag 
genau das gleiche Ziel verfolgt, denn er 

29 — Es handelte sich in jenem Fall um das am 27. Juni 1973 in 
Madrid unterzeichnete Abkommen zwischen der Franzö
sischen Republik und dem Spanischen Staat über den 
Schutz von Ursprungsbezeichnungen, Herkunftsangaben 
und Bezeichnungen bestimmter Erzeugnisse. 

30 — Urteil Exportur, Randnr. 37. 
31 — Urteil Exportur, Randnr. 37. 
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bezweckt, zu verhindern, dass nicht in der 
Tschechischen Republik ansässige Wirt
schaftsteilnehmer für den Vertrieb von Bier 
eine tschechische geografische Bezeichnung 
verwenden, genauer eine Angabe, die auf 
die böhmische Stadt Budweis verweist, und 
damit den Ruf des an diesem Ort her
gestellten Bieres ausnutzen. 

84. Ich bin deshalb der Auffassung, dass 
der Grundsatz, den der Gerichtshof im 
Urteil Exportur aufgestellt hat, auch im 
vorliegenden Fall anwendbar ist und dass 
die österreichische Maßnahme, die zum 
Schutz des gewerblichen und kom
merziellen Eigentums notwendig ist, nach 
Artikel 30 EG gerechtfertigt ist. 

85. Somit schlage ich dem Gerichtshof vor, 
die vorliegende Frage wie folgt zu beant
worten: Die Artikel 28 EG und 30 EG 
stehen der Anwendung einer bilateralen 
Übereinkunft zwischen einem Mitgliedstaat 
und einem Drittstaat nicht entgegen, die 
einer geografischen Angabe, die in dem 
Drittstaat weder der Name einer be
stimmten Gegend noch eines bestimmten 
Ortes ist, aber ein Produkt mit Ursprung in 
einer bestimmten Gegend oder einem be
stimmten Ort in diesem Staat bezeichnet, 
ohne jedoch einen besonderen Zusammen
hang zwischen der Herkunft des Erzeug
nisses und seinen Eigenschaften voraus
zusetzen, einen absoluten Schutz gewährt; 
dies gilt nur, soweit die fragliche Bezeich
nung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Übereinkunft oder später im Ursprungsland 
nicht zu einer Gattungsbezeichnung ge
worden ist. 

C. Die zweite Frage 

86. Die zweite Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob die Artikel 28 EG und 
30 EG (oder die Verordnung Nr. 2081/92) 
einer einzelstaatlichen Maßnahme ent
gegenstehen, die den in einem Drittstaat 
ansässigen Herstellern die Verwendung ei
ner Angabe vorbehält, die nicht geeignet 
ist, im Herkunftsstaat einen Zusammen
hang zwischen dem Erzeugnis und seiner 
geografischen Herkunft zu begründen, und 
dieser Angabe einen absoluten Schutz un
abhängig von jeder Verwechslungsgefahr 
verleiht. 

87. Diese Frage ist nach einhelliger Mei
nung aller Verfahrensbeteiligten zu beja
hen, da diese Maßnahme, wenn zwischen 
der fraglichen Angabe und dem Her
kunftsort der Erzeugnisse kein Zu
sammenhang bestehe, eine gegen Artikel 28 
EG verstoßende mengenmäßige Be
schränkung darstelle, die weder nach 
Artikel 30 EG noch nach einer anderen 
Vorschrift gerechtfertigt sei. 

88. Auch ich halte keine andere Antwort 
für möglich, denn in diesem Fall kann die 
Rechtfertigung des Schutzes des gewerb
lichen und kommerziellen Eigentums ge
mäß Artikel 30 EG nicht herangezogen 
werden, weil die fragliche Bezeichnung in 
Wirklichkeit nicht zu den geografischen 
Angaben gehört. 
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89. Dies folgt im Übrigen auch aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes. 

90. Wie ich bereits (in Nr. 82) ausgeführt 
habe, hat der Gerichtshof im Urteil Ex-
portur ausgeführt, dass der Schutz geogra
fischer Bezeichnungen nicht als Schutz des 
gewerblichen und kommerziellen Ei
gentums gerechtfertigt werden könne, 
wenn die fraglichen Bezeichnungen zu 
Gattungsbezeichnungen geworden seien 32, 
sofern es sich bei der verwendeten Be
zeichnung um einen Namen handele, der 
nach dem Wortlaut der Verordnung Nr. 
2081/92 „der Name eines Agrarerzeug-
nisses oder eines Lebensmittels [ist], der 
sich zwar auf einen Ort oder ein Gebiet 
bezieht, wo das betreffende Agrarerzeugnis 
oder Lebensmittel ursprünglich hergestellt 
oder vermarktet wurde, der jedoch der ge
meinhin übliche Name für ein Agrar
erzeugnis oder ein Lebensmittel geworden 
ist" 33. 

91. Wenn somit der Schutz einer Bezeich
nung, die ursprünglich geeignet war, einen 
Zusammenhang mit der Herkunft des Pro
duktes zu begründen, die aber später zu 
einer Gattungsbezeichnung geworden ist, 
nicht als Schutz des gewerblichen Ei
gentums im Sinne des Artikels 30 EG an
gesehen werden kann, muss dies erst recht 
für eine Bezeichnung gelten, die nie ge
eignet war, einen solchen Zusammenhang 
zu begründen. 

92. Auch lässt sich nicht behaupten, dass 
der absolute Schutz einer solchen Bezeich
nung aus anderen zwingenden Gründen des 

Gemeinwohls, insbesondere zum Schutz 
des lauteren Wettbewerbs, erforderlich ist. 

93. Wäre nämlich wie in dem vom vor
legenden Gericht gesetzten Fall jede Mög
lichkeit einer Irreführung der Verbraucher 
hinsichtlich des Ursprungs des Produktes 
ausgeschlossen, so wäre die fragliche Be
zeichnung ganz eindeutig nicht — nicht 
einmal potenziell — geeignet, eine Mani
pulation der Kunden oder eine miss
bräuchliche Ausnutzung eines Rufes, der 
per definitionem nicht existiert, zu be
wirken. 

94. Somit wäre eine einzelstaatliche Vor
schrift, die die ausschließliche Verwendung 
dieser Bezeichnung den an einem be
stimmten Ort ansässigen Herstellern vor
behält, keineswegs zum Schutz des lauteren 
Handelsverkehrs erforderlich, sondern 
würde vielmehr diesen Herstellern einen 
ungerechtfertigten Vorteil vor ihren Kon
kurrenten verschaffen. 

95. Dies vorausgeschickt, muss ich der 
Klägerin sowie der deutschen und der 
österreichischen Regierung darin zu
stimmen, dass die Bezeichnung „Bud" wohl 
kaum dem vom vorlegenden Gericht in 
dieser Frage gesetzten Fall entspricht, da es 
sich eindeutig um eine Abkürzung des Na
mens der Stadt Budweis handelt. 

96. Meines Erachtens ist unbestreitbar, 
dass die Bezeichnung „Bud" im Zu
sammenhang mit Bier auf den böhmischen 
Ursprung des Erzeugnisses hinweist, indem 

32 — Urteil Exportur, Randnr. 37. 
33 — Verordnung Nr. 2081/92, Artikel 3. 
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sie dieses mit der Stadt Budweis in Ver
bindung bringt. Es genügt, an die Firmen
bezeichnung der bekannten tschechischen 
Bierbrauerei — „Budweiser Budvar" — 
zu erinnern, um sich dies klar zu machen: 
Budweiser ist die vollständige (und gram
matisch korrekte) geografische Bezeich
nung der Stadt Budweis, während „Bud-
var" ein Wortspiel ist, bei dem die erste der 
beiden Silben des Namens dieser Stadt 
(Bud) mit dem tschechischen Suffix -var 
(-brau) kombiniert wird. 

97. Es bleibt jedoch dabei, dass es sich da
bei um ein reines Tatsachenurteil handelt, 
das nicht in die Zuständigkeit des Ge
richtshofes, sondern des vorlegenden Ge
richts fällt. Dieses hat somit zu prüfen, ob 
die Bezeichnung „Bud", wenn sie im Zu
sammenhang mit Bier verwendet wird, im 
Herkunftsstaat geeignet ist, auf den Ur
sprung des Produktes hinzuweisen, indem 
sie dieses mit der Stadt Budweis in Ver
bindung bringt. 

98. Ich schlage dem Gerichtshof deshalb 
vor, die zweite Frage dahin zu beant
worten, dass die Artikel 28 EG und 30 EG 
einer einzelstaatlichen Maßnahme ent
gegenstehen, die den in einem Drittstaat 
ansässigen Herstellern die Verwendung ei
ner Angabe vorbehält, die nicht geeignet 
ist, einen Zusammenhang zwischen dem 
Erzeugnis und seiner geografischen Her
kunft zu begründen, und dieser Angabe ei
nen absoluten Schutz unabhängig von jeder 
Verwechslungsgefahr verleiht. 

D. Die dritte Frage 

a) Vorbringen der Parteien 

99. Die dritte Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob die im österreichisch
tschechoslowakischen Vertrag enthaltene 
Regelung unter Artikel 307 Absatz 1 EG 
fällt, obwohl von österreichischer Seite die 
Staatennachfolge in diesen Vertrag erst 
1997, also nach dem Beitritt Österreichs 
zur Gemeinschaft, amtlich kundgemacht 
wurde. 

100. Die Klägerin, die österreichische, die 
deutsche und die französische Regierung 
sowie die Kommission sprechen sich für 
eine Bejahung dieser Frage aus und weisen 
darauf hin, dass der österreichisch
tschechoslowakische Vertrag lange vor dem 
Beitritt Österreichs zur Gemeinschaft am 
1. Januar 1995 geschlossen wurde. Nach 
ihrer Auffassung ist der Umstand, dass der 
Bundeskanzler die zwischen Österreich und 
der Tschechischen Republik geltenden 
Verträge erst 1997 amtlich kundgemacht 
hat, für die Anwendung des Artikels 307 
EG völlig unerheblich, da diese Kund
machung des Bundeskanzlers rein deklara
torische Wirkung habe 34. 

34 — In demselben Sinn hat sich übrigens der OGH in dem 
genannten Beschluss vom 1. Februar 2000 (4 Ob 13/00s) 
im Hinblick auf den in Rede stehenden österreichisch
tschechoslowakischen Vertrag geäußert. Der Beschluss ist 
oben in Nr. 27 zitiert. 
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101. Die österreichische und die deutsche 
Regierung sowie die Kommission tragen 
vor, dass das allgemeine Völkerrecht die 
automatische Nachfolge der aus der Auf
lösung eines Staates hervorgegangenen 
Nachfolgestaaten in die von diesem ge
schlossenen bilateralen Verträge vorsehe. 
Die österreichische Regierung weist zudem 
darauf hin, dass das Völkergewohnheits
recht, das sich insoweit herausgebildet ha
be, in Artikel 34 Absatz 1 des Wiener 
Übereinkommens über die Staatennach
folge in völkerrechtliche Verträge von 1978 
kodifiziert worden sei, der die Regel der 
automatischen Rechtsnachfolge über
nehme 3 5 . 

102. Aus dem österreichisch
tschechoslowakischen Vertrag, tragen so
wohl die Klägerin als auch die französische 
Regierung vor, ergebe sich für Österreich 
nicht eine bloße Befugnis, sondern eine 
völkerrechtliche Verpflichtung, die dort 
aufgeführten Bezeichnungen zu schützen. 
Deshalb stehe das Inkrafttreten des EG 
-Vertrags für Österreich nach Artikel 307 
Absatz 1 EG der Anwendung dieser ver
traglichen Regelung nicht entgegen. 

103. Nach der Auffassung der Beklagten ist 
Artikel 307 Absatz 1 EG dagegen auf den 
vorliegenden Sachverhalt nicht anwendbar, 
da Österreich zum Zeitpunkt seines Bei
tritts zur Gemeinschaft nicht durch den 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trag gebunden gewesen sei. Dieser habe 

nämlich zwischen dem 1. Januar 1993, dem 
Zeitpunkt, zu dem die ursprüngliche Ver
tragspartei aufgehört habe, zu bestehen, 
und dem 31. Juli 1997, als die Nachfolge 
durch die Tschechische Republik durch die 
zitierte Kundmachung des Bundeskanzlers 
festgestellt worden sei, keine Wirkungen 
entfaltet. 

104. Zum Zeitpunkt der Auflösung der 
Tschechoslowakei sei es nach allgemeinem 
Völkerrecht nicht zu einer automatischen 
Rechtsnachfolge der Tschechischen Re
publik in den Vertrag zwischen Österreich 
und der Tschechoslowakei gekommen. 
Ganz im Gegenteil sei die Praxis der inter
nationalen Beziehungen Österreichs vor der 
Kundmachung des Bundeskanzlers von 
1997 stets vom Grundsatz der Tabula rasa 
beherrscht gewesen, nach dem im Fall der 
Auflösung eines Staates die von ihm ge
schlossenen Verträge erlöschten und keine 
Rechtsnachfolge stattfinde, es sei denn 
aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem 
neuen Staat und dem anderen ursprüng
lichen Vertragsstaat (hier Österreich). 

b) Würdigung 

105. Ich wende mich der Beurteilung der 
Frage zu. Um die Fragen des vorlegenden 
Gerichts beantworten zu können, ist zu
nächst zu prüfen, ob der österreichisch
tschechoslowakische Vertrag von 1976 vor 
dem Beitritt Österreichs zur Gemeinschaft 
am 1. Januar 1995 im Verhältnis zwischen 
Österreich und der Tschechischen Republik 
Geltung besaß. Nur wenn diese Frage zu 
bejahen ist, ist der Tatbestand des Artikels 
307 Absatz 1 EG erfüllt, liegt insbesondere 

35 — Es handelt sich um das am 22. August 1978 in Wien 
unterzeichnete Übereinkommen über die Staatennachfolge 
in völkerrechtliche Verträge. Zu diesem Übereinkommen 
siehe unten Nrn. 107 ff. Zum Wortlaut des Artikels 34 
siehe unten Nr. 113. 
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eine vor Inkrafttreten des EG-Vertrags ge
schlossene Übereinkunft vor, aus der ein 
Drittstaat „Rechte herleiten kann, deren 
Beachtung er von dem betreffenden Mit
gliedstaat verlangen kann" 36. 

106. Unter den Umständen des vor
liegenden Falles, insbesondere aufgrund der 
Auflösung der Tschechischen und Slowa
kischen Föderativen Republik am 1. Januar 
1993, müssen zur Beantwortung dieser 
Frage vorab die völkerrechtlichen Normen 
ermittelt werden, die das Schicksal der 
Verträge im Fall der Auflösung einer der 
vertragsschließenden Parteien regeln. 

Das Wiener Übereinkommen über die 
Staatennachfolge in völkerrechtliche Ver
träge 

107. Wie wir gesehen haben, dreht sich die 
Auseinandersetzung insoweit um das Wie
ner Übereinkommen über die Staatennach
folge in völkerrechtliche Verträge von 
1978, auf das sich einige Verfahrens
beteiligte berufen und das nach der Mei
nung anderer Verfahrensbeteiligter nicht 
anwendbar ist. 

108. Dieses Übereinkommen ist erst 1996 
für eine beschränkte Anzahl von Staaten 
(siebzehn), darunter die Tschechische Re
publik und die Slowakische Republik, je
doch für keinen der derzeitigen Mitglied
staaten der Gemeinschaft, in Kraft getreten. 
Als Norm des Vertragsvölkerrechts ist es 
somit für diese Staaten und also auch für 
Österreich nicht bindend. 

109. Diese Feststellung schließt jedoch be
kanntlich nicht aus, dass die in diesem 
Übereinkommen wie allgemein in Über
einkommen zur Kodifizierung des Völker
rechts enthaltenen Bestimmungen auch für 
Staaten, die sie nicht ratifiziert haben, bin
dend sein können. Diese Übereinkommen 
stellen nämlich nach der Absicht derer, die 
sie ausarbeiten und die sie annehmen, 
weitgehend eine bloße Kodifikation des 
geltenden Völkergewohnheitsrechts dar, 
und das Übereinkommen, um das es hier 
geht, bildet keine Ausnahme 37. Die man
gelnde Beteiligung Österreichs ist also un
erheblich, wenn dargetan werden könnte, 
dass die entscheidungserheblichen Be
stimmungen des Übereinkommens lediglich 
schon zuvor bestehende völkerrechtliche 
Grundsätze wiedergeben. 

110. Deshalb sind diese Bestimmungen 
daraufhin zu prüfen, ob sie lediglich der-

36 — Siehe unter vielen anderen Urteil vom 10. März 1998 in 
den verbundenen Rechtssachen C-364/95 und C-365/95 
(T. Port, Slg. 1998, I-1023, Randnr. 61). 

37 — Ich erinnere daran, dass das Übereinkommen auf einen 
Entwurf zurückgeht, der in der Völkerrechtskommission 
der Vereinten Nationen ausgearbeitet und sodann von 
einer eigens von der Vollversammlung der UNO einberu
fenen Konferenz verabschiedet wurde. 
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artige Grundsätze wiedergeben oder ob sie 
eine Neuregelung auf diesem Gebiet ent
halten. 

111. Das Übereinkommen unterscheidet 
bekanntlich zwischen dem Fall der Staaten, 
die aus der Entkolonialisierung hervor
gegangen sind und die es als „kürzlich un
abhängig gewordene Staaten" bezeichnet 
(Artikel 24), und den anderen Fällen der 
Entstehung eines neuen Staates (Artikel 34). 

112. Für die kürzlich unabhängig gewor
denen Staaten, die sich von der Kolonial
herrschaft befreit haben, stellt Artikel 24 
eine Regel auf, die vom Grundsatz der 
Tabula rasa inspiriert ist und somit eine 
irgendwie geartete automatische Rechts
nachfolge in die zuvor von der Kolonial
macht geschlossenen Verträge grund
sätzlich ausschließt 38. 

113. Für alle anderen Fälle der Entstehung 
eines neuen Staates, sei es durch Ab
spaltung oder durch Auflösung eines Staa
tes, stellt Artikel 34 jedoch die gegenteilige 
Regel auf, die sich vom Grundsatz der 
Kontinuität der vertraglichen Ver
pflichtungen leiten lässt und die auto

matische Rechtsnachfolge des neuen Staa
tes in die vom Vorgängerstaat ge
schlossenen Verträge vorsieht 39. 

114. Von dieser Regel sieht die Vorschrift 
nur zwei Ausnahmen vor. Die Rechts
nachfolge tritt nicht ein, wenn die be
troffenen Staaten dies vereinbaren oder 
wenn die Anwendung des Vertrages ge
genüber dem neuen Staat „mit dem Sinn 
und Zweck des Vertrages unvereinbar wäre 
oder die Voraussetzungen für seine An
wendung grundlegend verändern würde". 

115. Meiner Meinung nach gibt der in 
Artikel 34 des Übereinkommens nieder
gelegte Grundsatz keinen bereits zuvor be
stehenden völkergewohnheitsrechtlichen 
Grundsatz wieder. 

116. Dafür sprechen vor allem die Vor
arbeiten für das Übereinkommen in der 
Völkerrechtskommission. Ich erinnere in
soweit daran, dass der von dieser Kom
mission benannte Sonderberichterstatter Sir 

38 — Artikel 24 lautet: 
„A bilateral treaty which at the date of succession of States 
was in force in respect of the territory to which the 
succession of States relates is considered as beine in force 
between a newly independent State and the other State 
party when 
(a) they expressly so agree; or 
(b) by reason of their conduct they are to be considered 

as having so agreed". 

39 — Artikel 34 lautet: 
„1. When a part or parts of the territory of a State separate 
to form one or more States, whether of not the predecessor 
State continues to exist: 
(a) any treaty in force at the date of the succession of 

States in respect of the entire territory of the 
predecessor State continues in force in respect of 
each successor State so formed; 

(b) any treaty in force at the date of the succession of 
States in respect only of that part of the territory of 
the predecessor State which has become a successor 
State continues in force in respect of that successor 
State alone. 

2. Paragraph 1 does not apply if: 
(a) the States concerned otherwise agree; or 
(b) it appears from the treaty or is otherwise established 

that the application of the treaty in respect of the 
successor State would be incompatible with the object 
and purpose of the treaty or would radically change 
the condition for its operation". 
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Humphrey Waldock aufgrund einer Prü
fung der Völkerrechtspraxis einen dem in 
Artikel 34 niedergelegten Grundsatz ent
gegengesetzten Grundsatz herausgearbeitet 
hat, nämlich den Grundsatz der Tabula 
rasa, der es ausschließt, dass die Entstehung 
eines neuen Staates in dem Gebiet, das 
früher zu einem anderen Staat gehörte, zu 
seiner automatischen Nachfolge in die 
Vertragsbeziehungen des Letzteren führt 40. 
Dagegen wurde für den Fall der Auflösung 
eines Staatenbundes — aber nur für diesen 
Fall — eine Ad-hoc-Lösung vor
geschlagen, die sich vom Grundsatz der 
automatischen Rechtsnachfolge leiten ließ. 
Erst später dehnte das Drafting Committee 
der Kommission ohne Bezugnahme auf die 
Praxis die Regel der automatischen 
Rechtsnachfolge auf alle Fälle der Ab
spaltung oder der Auflösung von Staaten 
aus 41, wie gesagt mit Ausnahme der aus 
der Entkolonialisierung hervorgegangenen 
Staaten (siehe Artikel 24 des Über
einkommens). 

117. Auch die zur Zeit der Kodifizierung 
herrschende Lehre neigte zur Ablehnung 
des Grundsatzes der automatischen 
Rechtsnachfolge und gab mehrheitlich dem 
Grundsatz der Tabula rasa den Vorzug, 
wenn auch mit erheblichen Ausnahmen für 
besondere Arten von Verträgen oder be

sondere Situationen der Änderung der 
Souveränitätsverhältnisse 42. 

118. Somit erscheint es recht zweifelhaft, 
ob der in Artikel 34 des Wiener Über
einkommens aufgestellte Grundsatz zur 
Zeit seines Erlasses im Jahre 1978 als 
Ausdruck eines allgemein anerkannten 
völkerrechtlichen Grundsatzes angesehen 
werden konnte 43. 

119. Auch kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Abschluss des Über
einkommens als solcher möglicherweise 
einen Hinweis auf die Bildung eines ent
sprechenden neuen Gewohnheitsrechts
satzes enthält. Denn abgesehen von allen 

40 — Siehe Artikel 21 des Artikelentwurfs in: „Fifth report on 
succession in respect of treaties, by Sir Humphrey Wal¬ 
dock, Special Rapporteur", Yearbook of the International 
Law Commission 1972, Band II, New York, 1974, S. 39 ff. 

41 — Siehe Artikel 20 und 21 des Artikelentwurfs in: „Inter
national Law Commission, 1191st meeting", Yearbook of 
the International Law Commission 1972, Band I, New 
York 1974, S. 272 ff. 

42 — In diesem Sinne W. E. Hall, A Treatise on International 
Law, A. P. Higgins (Hg.), Oxford, 8. Auflage 1924 
(Neudruck 1979, S. 114 ff.); L. Hoppenheim, International 
Law, A Treatise, H. Lauterpacht (Hg.), Band I, London, 8. 
Auflage 1955, S. 158 ff., insbesondere. S. 167; Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR, Völkerrecht, Hamburg 
1960, S. 122 ff. (wenn auch mit anderen Regeln für Fälle 
von revolutionären Veränderungen, von Staaten, die sich 
von der Kolonialherrschaft befreit haben und für die 
übrigen Fälle); G. Bailadore Pallien, Diritto Internazionale 
Pubblico, 8. Auflage, Mailand 1962, S. 224 ff.; D. P. 
O'Connell, State Succession in Municipal Law and inter
national Law, Band II, Cambridge 1967, S. 88 ff. (der 
Autor weist allerdings auf die Besonderheit der Situationen 
einer „evolutiven Unabhängigkeit" hin); T. Treves, „La 
continuità dei trattati e i nuovi Stati indipendenti", in: 
Comunicazioni e Studi XIII, 1969, S. 303 ff.; O. Udokang, 
Succession of New States to International Trealies, Dobbs 
Ferry, New York 1972, S. 412 bis 415; D. Nguyen Quoc, 
Droii International Public, Paris 1975, S. 431. 

43 — In diesem Sinne M. Sahw, International Law, 4. Auflage, 
Cambridge 1997, S. 686 ff.; I. Brownlie, Principles of 
Public International Law, 5. Auflage, Oxford 1998, S. 650, 
663; S. Rosenne. „Automatic Treaty Succession", in: 
J. Klabbers, R. Lefeber, Essays on the Law of Treaties, Den 
Haag 1998, S. 99; K. Doehring, Völkerrecht, Heidelberg 
1999, S. 75; B. Conforti, Diritto Intemazionale, Neapel 
2002, S. 118 ff. 
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anderen Erwägungen über die Natur und 
Funktion derartiger Rechtsinstrumente 
spricht gegen eine derartige Möglichkeit die 
äußerst schwache Beteiligung an dem ge
nannten Übereinkommen, das wie gesagt 
nur von siebzehn Staaten ratifiziert worden 
ist 44. 

Die Völkerrechtspraxis nach der Kodifizie
rung 

120. Bevor allerdings endgültige Schlüsse 
gezogen werden können, ist die Praxis nach 
dem Übereinkommen daraufhin zu unter
suchen, ob es zur Herausbildung eines Ge
wohnheitsrechtssatzes beigetragen hat, der 
den Grundsatz der automatischen Rechts
nachfolge versieht. 

121. Die auf die Kodifizierung folgende 
Praxis ist sehr umfangreich, da das letzte 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bekanntlich 
in Europa durch die Auflösung der nach 
dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg 
entstandenen multinationalen Staaten ge
kennzeichnet war. Nach 1991 haben sich 
erst die Sowjetunion, dann Jugoslawien in 
eine große Anzahl unabhängiger Staaten 
aufgelöst; dieser Auflösungsprozess verlief 
bekanntlich im ersteren Fall vorwiegend 
friedlich und im letzteren Fall, der uns in 

trauriger Erinnerung bleibt, oft blutig. So
dann hat am 1. Januar 1993 auch die 
Tschechische und Slowakische Föderative 
Republik aufgehört zu existieren, und in 
ihrem Gebiet sind auf friedlichem Wege 
zwei neue Staaten, die Tschechische Re
publik und die Slowakische Republik, ent
standen. 

122. Im Folgenden werde ich versuchen, 
die großen Linien der Praxis aufzuzeigen, 
die sich infolge dieser Ereignisse ins
besondere im Hinblick auf die bilateralen 
Verträge entwickelt hat. Diese Praxis ist 
meines Erachtens Ausdruck einer erheb
lichen Änderung des Völkergewohnheits
rechts, denn sie erweckt den Eindruck, dass 
sich seit Anfang der neunziger Jahre ein 
Gewohnheitsrecht herausgebildet hat, das 
sich von dem Grundsatz der Kontinuität 
der völkerrechtlichen vertraglichen Ver
pflichtungen leiten lässt, wenn auch mit 
weniger starren Automatismen, als sie in 
Artikel 34 des Wiener Übereinkommens 
vorgesehen sind. 

Die Praxis der neuen Staaten 

— Die Tschechische Republik und die 
Slowakische Republik 

123. Zunächst haben beide aus der Auf
lösung der Tschechischen und Slowaki
schen Föderativen Republik hervor
gegangenen Staaten in allgemeinen Grund-

44 — Die für das Inkrafttreten des Obereinkommens erforderli
chen fünfzehn Ratifizierungen haben achtzehn Jahre in 
Anspruch genommen, in denen auch noch einer der 
Staaten, die es ratifiziert hatten, nämlich das ehemalige 
Jugoslawien, auseinander gebrochen ist. Tatsächlich sind 
es die Nachfolgeerklärungen der aus dieser Auflösung 
hervorgegangenen Staaten, zuletzt die Erklärung Mazedo
niens am 7. Oktober 1996, die zum Ansteigen der Anzahl 
der Ratifizierungen und damit zum Inkrafttreten des 
Übereinkommens geführt haben. Und nicht allein dies: 
Bei der diplomatischen Konferenz, die den Text angenom
men hat, waren nur 70 der seinerzeit existierenden 
ungefähr 160 Staaten vertreten, und von diesen 70 Staaten 
haben nur 20 den Text unterzeichnet. 

I - 13647 



SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN TIZZANO — RECHTSSACHE C-216/01 

Satzerklärungen ihre Absicht bekundet, in 
die vom Vorgängerstaat geschlossenen 
Verträge einzutreten. Die feierlichen Er
klärungen der beiden Parlamente bei Er
langung der Unabhängigkeit 45 und das 
vorgenannte tschechische Verfassungs
gesetz Nr. 4/1993 46 machen dies ganz 
deutlich. 

124. Die auf diese Erklärungen folgende 
Praxis zeigt im Übrigen, dass dieser Nach
folgewille konsequent weiterverfolgt wurde 
und seitens der Drittstaaten, die völker
rechtliche Verträge mit der Tschecho
slowakei geschlossen hatten, nicht auf 
grundsätzliche Einwendungen gestoßen ist. 

— Die aus der Auflösung der UdSSR und 
Jugoslawiens hervorgegangenen Re
publiken 

125. Auch die meisten aus der Auflösung 
der UdSSR und Jugoslawiens hervor
gegangenen Staaten haben durch all
gemeine Grundsatzerklärungen ihre Ab
sicht bekundet, die von ihren Vorgänger
staaten eingegangenen völkerrechtlichen 
vertraglichen Beziehungen fortzusetzen. 

126. a) Was die Auflösung der Sowjetunion 
betrifft, ist insbesondere auf die Erklärung 
von Alma Ata vom 21. Dezember 1991 
hinzuweisen, in der die Mitgliedstaaten der 
damaligen Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten ihre Absicht bekräftigten, „unter 
Einhaltung der jeweiligen verfassungs
mäßigen Verfahren die Erfüllung der völ
kerrechtlichen Verpflichtungen zu garan
tieren, die sich aus den von der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken ge
schlossenen Verträgen ergeben" 47. 

127. Die spätere Praxis hat alles in allem 
den in dieser Erklärung zum Ausdruck ge
brachten Willen bestätigt, auch wenn einige 
dieser Staaten gelegentlich eine gewisse 
Zurückhaltung an den Tag gelegt haben. 

128. Insbesondere die Praxis von Aser
baidschan, Moldawien, Turkmenistan und 
Usbekistan schwächt, obwohl sie sich 
prinzipiell vom Grundsatz der Übernahme 
der internationalen Verpflichtungen des 
Vorgängerstaats leiten lässt, diesen Grund
satz ab, indem sie dem neuen Staat im 
Wesentlichen die Befugnis einräumt, die 
Rechtsnachfolge für bestimmte Verträge 
oder Arten von Verträgen auszuschließen 
(so genannte optionale Nachfolge) 48. 

45 — Zur Erklärung des Tschechischen Nationalrats siehe oben 
Nr. 20. Zu der entsprechenden Erklärung des Slowaki
schen Nationalrats siehe Association de Droit Internatio
nal, „Rapport préliminaire sur la succession d'Etats en 
matière de traites", in: The International Law Association, 
Report of the Sixty-Seventh Conference (Helsinki), Lon
don 1996, S. 670. 

46 — Siehe oben Nr. 20. 

47 — Nicht amtliche Obersetzung. Eine englische Übersetzung 
findet sich in ILM 21 (1992), S. 149. 

48 — Vgl. Association de Droit International, „Rapport préli
minaire sur la succession d'Etats en matière de traités", 
a. a. O., S. 675 und 684; ferner Längström, „The Dis
solution of the Soviet Union in the Light of the 1978 
Vienna Convention on Succession of States in Respect of 
Treaties", in: Eisemann, Koskenniemi, La succession 
d'Etats: la codification à l'épreuve des faits. Académie de 
Droit International de la Haye, Den Haag 2000, S. 773. 
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129. b) Unerheblich ist dagegen im vor
liegenden Zusammenhang die Praxis der 
baltischen Staaten Estland, Lettland und 
Litauen. Zwar haben sich diese drei Re
publiken nach der (Wieder-)Erlangung ih
rer Unabhängigkeit im Jahre 1991 nicht für 
an die von der UdSSR geschlossenen Ver
träge gebunden gehalten; diese Haltung ist 
jedoch nicht als grundsätzliche Ablehnung 
der Nachfolge anzusehen. Sie ergibt sich 
vielmehr aus dem Anspruch dieser Re
publiken, die Rechtspersönlichkeit der bal
tischen Staaten, die 1918 vom zaristischen 
Russland unabhängig wurden und 1940 
von der UdSSR annektiert wurden, fort
zusetzen. Dieser Anspruch stieß im Übrigen 
auf die Zustimmung der meisten ur
sprünglichen vertragsschließenden Dritt
staaten, von denen viele die sowjetische 
Annexion von 1940 rechtlich nie anerkannt 
hatten. 

130. c) Auch die Praxis der aus der Auf
lösung des früheren Jugoslawien hervor
gegangenen Staaten ist prinzipiell vom 
Grundsatz der Kontinuität der völker
rechtlichen vertraglichen Verpflichtungen 
geprägt. 

131. Vor allem Kroatien und Slowenien 
haben sich bei Erlangung der Unabhängig
keit offen zu dem Grundsatz der Nachfolge 
in die jugoslawischen Verträge bekannt 49, 
allerdings ebenfalls versucht, diesen 

Grundsatz für bestimmte Arten von Ver
trägen abzuschwächen 50 oder in einigen 
Fällen den Gedanken der optionalen 
Nachfolge zu vertreten 51. 

— Die Praxis der dritten Vertragsparteien 

132. Auch die Praxis der dritten Vertrags
parteien (seien sie Staaten oder nicht), für 
die sich das Problem der Rechtsnachfolge 
stellt, liefert wichtige Hinweise im Sinne 
der Kontinuität der Rechtsbeziehungen. 

133. Dabei handelt es sich zunächst um 
Staaten wie Deutschland, die Nieder
lande 52 und außerhalb Europas die Ver
einigten Staaten von Amerika 5 3 , die offen
sichtlich in Fällen der Abspaltung und der 
Auflösung von Staaten ohne zu zögern den 
Grundsatz der automatischen Rechtsnach
folge anwenden. 

49 — Siehe Artikel 3 der slowenischen Verfassung, zitiert bei 
Koskenniemi, „Report of the Director of Studies of the 
English-speaking Section of the Centre", in: Eisemann, 
Koskenniemi, op. cit., S. 73, sowie die Unabhängigkeits
erklärung der Republik Kroatien, zitiert bei Ortega Terol, 
„The Bursting of Yugoslavia: An Approach to Practice 
Regarding State Succession", in: Eisemann, Koskenniemi, 
op. cit., S. 906. 

50 — Für Kroatien siehe Artikel 33 des Gesetzes vom 26. Juli 
1991 über völkerrechtliche Verträge, der die Nachfolge in 
die vom früheren Jugoslawien geschlossenen Verträge von 
deren Vereinbarkeit mit „der Verfassung oder der kroati
schen Rechtsordnung" abhängig macht, wiedergegeben bei 
Ortega Terol, op. cit., S. 906. Siehe auch Association de 
droit international, „Rapport préliminaire sur la succes
sion d'Etats en matière de traités", a. a. O., S. 685. 

51 — Für Slowenien vgl. Association de Droit International, 
„Rapport préliminaire sur la succession d'Etats en matière 
de traités", a. a. O., S. 685, und Ortega Terol, op. cit., 
S. 905 ff. 

52 — Siehe Association de Droit International, „Rapport préli
minaire sur la succession d'Etats en matière de traités", 
S. 689. 

53 — Vgl. Dalton, „National Treaty Law and Practice: United 
States", in: American Society of International Law, Na
tional Treaty Law and Practice (hrsg. von Leigh, Blakeslee, 
Ederington), Washington 1999. 
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134. Insbesondere die deutsche Regierung 
hat diesen Standpunkt im vorliegenden 
Vora bentscheidungsverfahren ausdrücklich 
bestätigt. 

135. Auch die Praxis der Gemeihschafts-
orgarie wird von diesem Grundsatz be
herrscht, wie sich insbesondere aus dem 
Protokoll Nr. 8 zum Assoziations
abkommen zwischen der Gemeinschaft und 
der Tschechischen Republik über die 
Rechtsnachfolge der Tschechischen Re
publik hinsichtlich der Briefwechsel zwi
schen der Gemeinschaft und der Tsche
choslowakei betreffend den Transitverkehr 
und über Landverkehrswege 54 ergibt. In 
Artikel 1 dieses Protokolls heißt es nämlich, 
dass ,,[d]ie Gemeinschaft einerseits und die 
Tschechische Republik andererseits... alle 
in den oben genannten Briefwechseln ent
haltenen Rechte und Pflichten der Ge
meinschaft einerseits und der ehemaligen 
Tschechischen und Slowakischen Föderati
ven Republik andererseits [übernehmen]", 
und zwar unter Berücksichtigung des Um-
stands, dass, wie es in der Präambel heißt, 
„die Tschechische Republik... erklärt hat, 
sämtliche Verpflichtungen aus allen Ab
kommen zwischen der Tschechischen und 
Slowakischen Föderativen Republik und 
den Europäischen Gemeinschaften zu 
übernehmen und dass die Tschechische 
Republik mit Wirkung vom 1. Januar 1993 
ein Nachfolgestaat der Tschechischen und 
Slowakischen Föderativen Republik ist". 

136. Nach diesen Hinweisen, die in Rich
tung einer automatischen Nachfolge in die 
Verträge gehen, findet sich die nuanciertere 
Praxis anderer Staaten. 

137. So scheint zunächst in Italien zwar die 
Regierungspraxis weitgehend dem Grund
satz der automatischen Rechtsnachfolge 
anzuhängen 55, während die Recht
sprechung offenbar zumindest für be
stimmte Arten von Verträgen, wie z. B. 
Auslieferungsverträge, eine bestätigende 
Vereinbarung oder eine einseitige Nach-
folgeerklärung des neuen Staates für er
forderlich hält 56. 

138. Weiter ist auf die Haltung hin
zuweisen, die das Vereinigte Königreich 
gegenüber der Tschechischen Republik und 
der Slowakischen Republik eingenommen 
hat: Der britische Premierminister hat in 
dem Schreiben, in dem er der tschechischen 
und der slowakischen Regierung die förm
liche Anerkennung der beiden neuen Staa
ten mitgeteilt hat, die britische Über
zeugung zum Ausdruck gebracht, dass die 
zuvor zwischen dem Vereinigten König
reich und der Tschechoslowakei ge-

54 — Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwi
schen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mit
gliedstaaten einerseits und der Tschechischen Republik 
andererseits, Protokoll Nr. 8 über die Rechtsnachfolge der 
Tschechischen Republik hinsichtlich der Briefwechsel 
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ge
meinschaft) und der Tschechischen und Slowakischen 
Föderativen Republik betreffend den Transitverkehr und 
über Landverkehrswege (ABl. L 360 vom 31. Dezember 
1994, S. 2). 

55 — Hier ist u. a. hinzuweisen auf einen am 27. Oktober 1997 
und am 4. Februar 1998 in Prag erfolgten Notenaustausch 
mit der Tschechischen Republik, durch den eine Visums
vereinbarung zwischen Italien und der Tschechoslowakei 
vom 29. März 1990 geändert wurde (GURI vom 15. Januar 
1999, Nr. 11, suppl.), sowie auf die Mitteilung vom 
24. Februar 1995, mit der Italien die Anwendung eines am 
18. Februar 1983 in Rom erfolgten Notenaustausch 
zwischen Italien und Jugoslawien über die Anerkennung 
der von Universitäten und höheren Bildungsanstalten 
verliehenen Diplome und akademischen Titel im Verhält
nis zur Republik Mazedonien für die Zukunft aussetzte 
(GURI vom 3. Mai 1995, Nr. 101). Diese beiden Rechts
akte setzen natürlich voraus, dass eine Nachfolge in die 
Verträge stattgefunden hat, die sodann geändert oder 
ausgesetzt wurden. 

56 — Vgl. Corte d'Appello Rom vom 17. Oktober 1980, in: Riv. 
dir. int. 1980, S. 882; Corte d'Appello Turin vom 2. Juli 
1993, in: Riv. dir. int. 1994, S. 197; Corte di Cassazione, 
VI sez. penale vom 6. Juli 1995, Nr. 2828, Jadranko, Cass. 
Pen. 1996, S. 3022; Corte di Cassazione, sez. penale fe
riale, vom 17. August 1995, Gilgic, Cass. Pen. 1996, 
S. 2629. 
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schlossenen Verträge weiter „as ap
propriate" in Kraft blieben 57. Diese Klar
stellung beinhaltet nicht nur eine klare 
Anerkennung des Grundsatzes der Kon
tinuität der vertraglichen Beziehungen, 
sondern auch die Absicht, sich bei der 
praktischen Handhabung der Rechtsnach
folge einen gewissen Spielraum vor
zubehalten, um nicht starren Auto
matismen zu unterliegen. 

139. Auch die französische und die 
Schweizer Praxis zeichnen sich durch eine 
gewisse Zurückhaltung aus, die zwar vom 
Grundsatz der Kontinuität der ver
traglichen Beziehungen ausgeht, aber die 
endgültige Rechtsnachfolge vom positiven 
Ausgang der mit dem neuen Staat zu füh
renden Verhandlungen abhängig macht 
und so eine automatische Nachfolge aus
schließt 58. 

140. Das scheint mir jenseits der abge
gebenen Erklärungen auch die österreichi
sche Praxis zu sein, die allerdings im vor
liegenden Verfahren unterschiedlich inter
pretiert worden ist (siehe oben Nrn. 101 
und 103 bis 104). 

141. Aus der Rechtsprechung des österrei
chischen Obersten Gerichtshofs sowohl vor 
als auch nach dem Beitritt Österreichs zur 
Gemeinschaft ergibt sich, dass die Ab
lehnung einer automatischen Rechtsnach
folge — eine Ablehnung, die der traditio
nellen österreichischen Haltung ent
spricht 59 und auf die sich die Beklagte 
beruft — nicht die Ablehnung des Grund
satzes der Kontinuität der vertraglichen 
Verpflichtungen bedeutet, denn nach dieser 
Rechtsprechung bestand in dem für die 
Verhandlungen über die Rechtsnachfolge 
notwendigen Zeitraum kein juristisches 
Vakuum, sondern die Verträge wurden von 
österreichischer Seite weiterhin ange
wandt 6 0 . 

142. Im Übrigen darf nicht außer Acht ge
lassen werden, dass schon vor dem Beitritt 
Österreichs zur Gemeinschaft die österrei
chische Position nicht so eindeutig war, wie 
die Beklagte behauptet. So hat die öster
reichische Regierung mit Schreiben vom 
30. November 1994 an die Regierung der 
Tschechischen Republik ein zwischen 

57 — „I can confirm that, as appropriate, we regard Treaties and 
Agreements in force to which the United Kingdom and the 
Czech and Slovak Federal Republic were parties as 
remaining in force between the United Kingdom and the 
Czech Republic": UKMIL 1993, Part Three: I.B.i., in: 
BYIL 65 (1994), S. 586 (Hervorhebung nur hier). 

58 — Für Frankreich vgl. Association de Droit International, 
„Rapport préliminaire sur la Succession d'Etats en matière 
de traités", S. 688. 
Für die Schweiz vgl. die sehr deutliche Formulierung der 
Direktion für Völkerrecht des Eidgenössischen De-

fiartements für auswärtige Angelegenheiten in der Mittel
ung vom 30. März 1992 über die Rechtsnachfolge in die 

mit dem früheren Jugoslawien und der früheren Sowjet
union geschlossenen Verträge: „On constate qu'en matière 
de succession d'Etat aux traités, il n'existe aucun principe 
juridique universellement admis, de même qu'il n'y a pas 
reprise automatique par l'Etat successeur des droits et 
obligations de l'Etat prédécesseur. Il faut pour chaque 
traité examiner si la reprise des droits et obligations de 
l'Etat prédécesseur par l'Etat nouvellement cree est con
forme aux besoins des deux partenaires contractuels. Cet 
examen dure souvent un certain temps, pendant lequel il 
faudra présumer, pour des raisons non pas juridiques mais 
pratiques, que les traités en question continuent — pro
visoirement — à s'appliquer". Die Mitteilung ist ver
öffentlicht in Pratique suisse 1992, 6.1, und wiedergegeben 
in Council of Europe, State Practice Regarding State Suc
cession and Issues of State Recognition (hrsg. von Klab
bers, Koskenniemi, Ribbelink, Zimmermann), Den Haag 
1999, S. 321. 

59 — Siehe Association de Droit International, „Rapport préli
minaire sur la succession d'Etats en matière de traités", 
a. a. O., S. 685 ff. 

60 — OCH vom 6. Oktober 1993, 7 Ob 573/93; vom 20. Januar 
1994, 8 Ob 590/93, und vom 11. Januar 1996, 
15 Os 150/95. Diese Entscheidungen finden sich in: 
Bundeskanzleramt — Rechtsinformationssystem, 
http://www.ris.bka.gv.at. 
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Österreich und der Tschechoslowakei ge
schlossenes Handelsabkommen gekün
digt — aber nur für die Zukunft 61. 

Der auf den vorliegenden Sachverhalt an
wendbare Rechtsgrundsatz 

143. Die Untersuchung der Praxis sowohl 
der neuen Staaten als auch der dritten 
Vertragsparteien bestätigt somit über
einstimmend meine bereits (in Nr. 122) 
dargelegte Auffassung, dass sich nunmehr 
ein Gewohnheitsrechtssatz herausgebildet 
hat, der dem Grundsatz der automatischen 
Rechtsnachfolge entspricht, auch wenn er 
inhaltlich nicht so starr ist wie Artikel 34 
des Wiener Übereinkommens; er greift 
nicht ein, wenn einer der beiden von der 
Rechtsnachfolge betroffenen Staaten eine 
gegenteilige Absicht äußert. 

144. Im vorliegenden Fall haben bekannt
lich weder die österreichische noch die 
tschechische Seite auch nur ansatzweise den 
Willen zum Ausdruck gebracht, die durch 
den österreichisch-tschechoslowakischen 
Vertrag von 1976 begründeten ver
traglichen Beziehungen abzubrechen. Viel
mehr gibt es völlige Übereinstimmung 
zwischen den klaren und eindeutigen 

61 —Schreiben Nr. 11030/94 vom 30. November 1994, vgl. 
Association de Droit International, „Rapport préliminaire 
sur la succession d'États en matière de traités", a. a. O., 
S. 686. 

tschechischen Erklärungen von 1992/1993 
über den Eintritt in die von der Tschecho
slowakei geschlossenen Verträge (siehe 
oben Nrn. 19 und 20) und der in der 
Kundmachung des Bundeskanzlers von 
1997 enthaltenen Erklärung. 

145. Dass Österreich die Fortgeltung dieses 
Vertrages und der damit zu
sammenhängenden Rechtsinstrumente erst 
nach seinem Beitritt zur Gemeinschaft 
ausdrücklich bestätigt hat, kann somit 
meines Erachtens keinen Einfluss auf die 
Anwendung des Artikels 307 Absatz 1 EG 
auf diesen Vertrag und die damit zu
sammenhängenden Rechtsinstrumente ha
ben. 

146. Ich schlage deshalb vor, die dritte 
Frage dahin zu beantworten, dass die im 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trag enthaltene Regelung unter Artikel 307 
Absatz 1 EG fällt und deshalb eventuell 
entgegenstehenden Vorschriften des Ge
meinschaftsrechts vorgeht, obwohl von 
österreichischer Seite die Staatennachfolge 
in diesen Vertrag erst 1997, nach dem 
Beitritt Österreichs zur Gemeinschaft, 
amtlich kundgemacht wurde. 

E. Die vierte Frage 

147. Die vierte Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob Artikel 307 Absatz 2 
EG einen Richter in der Gemeinschaft ver-
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pflichtet, einen unter Artikel 307 Absatz 1 
EG fallenden Vertrag gemeinschaftsrechts-
konform auszulegen. 

148. In dieser Frage sind die Verfahrens
beteiligten nicht wirklich verschiedener 
Meinung. Abgesehen von der Kommission, 
die zu dieser Frage nicht Stellung nimmt, 
sprechen sich alle Verfahrensbeteiligten 
dahin gehend aus, dass ein von einem 
Mitgliedstaat vor seinem Beitritt zur Ge
meinschaft geschlossener völkerrechtlicher 
Vertrag möglichst so auszulegen sei, dass 
die Erfüllung der Verpflichtungen dieses 
Staates gegenüber der Gemeinschaft ge
währleistet sei. Dies setze jedoch voraus, 
dass die fragliche Vertragsbestimmung tat
sächlich nicht eindeutig und einer Aus
legung zugänglich sei, die ihre Vereinbar
keit mit dem EG-Vertrag sicherstelle. 

149. Ich stimme diesen Ausführungen vor
behaltlos zu. 

150. Bei der Anwendung einer Vorschrift 
wie Artikel 307 Absatz 2 EG, der den in 
Artikel 10 EG verankerten Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit in diesem Bereich 
konkret durchführt, ist meines Erachtens 
eine gemeinschaftsrechtskonforme Aus
legung unbedingt erforderlich. 

151. Dieser Grundsatz muss allerdings mit 
der ausdrücklichen Bestimmung des Ar
tikels 307 Absatz 1 EG in Einklang ge

bracht werden, der den Vorrang der völ
kerrechtlichen Verpflichtungen anerkennt, 
die sich aus Übereinkünften ergeben, die 
von einem Mitgliedstaat vor seinem Beitritt 
zur Gemeinschaft geschlossen wurden. 

152. Folglich kann das einzelstaatliche 
Gericht, wenn es die in diesen völker
rechtlichen Übereinkünften enthaltenen 
Bestimmungen so gemeinschaftsrechts-
konform wie möglich auslegt, nicht über 
die in den Normen des allgemeinen Völ
kerrechts für die Auslegung der Verträge 
festgesetzten Grenzen hinausgehen, da 
sonst die praktische Wirksamkeit des Ar
tikels 307 Absatz 1 EG beeinträchtigt 
würde. Die Vertragsbestimmung ist ins
besondere „nach Treu und Glauben in 
Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, 
[ihr] in ihrem Zusammenhang zukom
menden Bedeutung und im Licht [ihres] 
Zieles und Zweckes auszulegen", wie es in 
Artikel 31 des Wiener Übereinkommens 
über das Recht der Verträge 62 heißt. 

153. Ein wirklicher Raum für eine „kon
forme Auslegung" im Sinne des Artikels 
307 Absatz 2 EG besteht nur dann, wenn 
sich die Bedeutung des Vertragstextes an
hand dieser Kriterien nicht mit Sicherheit 
feststellen lässt. In diesem Fall muss der 
vertragsschließende Mitgliedstaat unter 
mehreren möglichen Auslegungen des Ver
tragstextes derjenigen den Vorzug geben, 
die sich am ehesten mit seinen Gemein
schaftsverpflichtungen vereinbaren lässt. 

62 — Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge, unterzeichnet in Wien am 23. Mai 
1969. 
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154. Dies allgemein vorausgeschickt, halte 
ich es nicht für angebracht, zu dieser 
Frage näher Stellung zu nehmen und zu 
untersuchen, ob der österreichisch
tschechoslowakische Vertrag mehrere Aus
legungen zulässt und welche davon vor
zuziehen ist. 

155. Zur Beantwortung dieser Frage 
müsste man die Norm prüfen, mit der die 
völkerrechtliche Verpflichtung aus dem 
österreichisch-tschechoslowakischen Ver
trag in das österreichische Recht umgesetzt 
worden ist. Wie bereits gesagt (in Nr. 56), 
ist die Auslegung von Vorschriften des auf 
den Rechtsstreit anwendbaren inner
staatlichen Rechts oder von bilateralen 
Übereinkünften, die die Mitgliedstaaten 
binden, aber nicht unter das Gemein
schaftsrecht fallen, nach ständiger Recht

sprechung nicht Aufgabe des Gerichtshofes, 
sondern der einzelstaatlichen Gerichte. 

156. Ich schlage deshalb vor, die vierte 
Frage wie folgt zu beantworten: Wenn der 
Sinn eines von einem Mitgliedstaat vor 
seinem Beitritt zur Gemeinschaft ge
schlossenen Vertrages — wie des am 
11. Juni 1976 in Wien geschlossenen Ver
trages zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechischen und Slowakischen 
Föderativen Republik über den Schutz von 
auf die Herkunft hinweisenden Bezeich
nungen landwirtschaftlicher und gewerb
licher Erzeugnisse — nicht eindeutig ist 
und seine Auslegung gemäß den anwend
baren Vorschriften des allgemeinen Völ
kerrechts Raum für mehrere Deutungen 
lässt, verpflichtet Artikel 307 Absatz 2 EG 
den vertragsschließenden Mitgliedstaat, 
derjenigen Deutung den Vorzug zu geben, 
die sich am ehesten mit seinen Gemein
schaftsverpflichtungen vereinbaren lässt. 

V — Ergebnis 

157. Aufgrund der dargelegten Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die 
ihm vom Handelsgericht Wien vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: 

„1.Die Verordnung Nr. 2081/92 steht der Anwendung einer bilateralen Über
einkunft zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat nicht entgegen, 
die einer geografischen Angabe, die in dem Drittstaat weder der Name einer 
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bestimmten Gegend noch eines bestimmten Ortes ist, aber ein Produkt mit 
Ursprung in einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort in diesem 
Staat bezeichnet, ohne jedoch einen besonderen Zusammenhang zwischen der 
Herkunft des Erzeugnisses und seinen Eigenschaften vorauszusetzen, einen 
absoluten Schutz gewährt. 

2. Die Artikel 28 EG und 30 EG stehen der Anwendung einer bilateralen 
Übereinkunft zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat nicht ent
gegen, die einer geografischen Angabe, die in dem Drittstaat weder der Name 
einer bestimmten Gegend noch eines bestimmten Ortes ist, aber ein Produkt 
mit Ursprung in einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort in 
diesem Staat bezeichnet, ohne jedoch einen besonderen Zusammenhang 
zwischen der Herkunft des Erzeugnisses und seinen Eigenschaften voraus
zusetzen, einen absoluten Schutz gewährt; dies gilt nur, soweit die fragliche 
Bezeichnung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Übereinkunft oder später im 
Ursprungsland nicht zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. 

3. Die Artikel 28 EG und 30 EG stehen einer einzelstaatlichen Maßnahme 
entgegen, die den in einem Drittstaat ansässigen Herstellern die Verwendung 
einer Angabe vorbehält, die nicht geeignet ist, einen Zusammenhang zwischen 
dem Erzeugnis und seiner geografischen Herkunft zu begründen, und dieser 
Angabe einen absoluten Schutz unabhängig von jeder Verwechslungsgefahr 
verleiht. 

4. Die in dem am 11. Juni 1976 in Wien zwischen der Republik Österreich und 
der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik geschlossenen 
Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen 
und sonstigen auf die Herkunft hinweisenden Bezeichnungen landwirt
schaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse enthaltene Regelung fällt unter 
Artikel 307 Absatz 1 EG und geht deshalb eventuell entgegenstehenden 
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts vor, obwohl von österreichischer Seite 
die Staatennachfolge in diesen Vertrag erst 1997, nach dem Beitritt Öster
reichs zur Gemeinschaft, amtlich kundgemacht wurde. 
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5. Wenn der Sinn eines von einem Mitgliedstaat vor seinem Beitritt zur Ge
meinschaft geschlossenen Vertrages — wie des am 11. Juni 1976 in Wien 
geschlossenen Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Tsche
chischen und Slowakischen Föderativen Republik über den Schutz von auf die 
Herkunft hinweisenden Bezeichnungen landwirtschaftlicher und gewerblicher 
Erzeugnisse — nicht eindeutig ist und seine Auslegung gemäß den anwend
baren Vorschriften des allgemeinen Völkerrechts Raum für mehrere Deu
tungen lässt, verpflichtet Artikel 307 Absatz 2 EG den vertragsschließenden 
Mitgliedstaat, derjenigen Deutung den Vorzug zu geben, die sich am ehesten 
mit seinen Gemeinschaftsverpflichtungen vereinbaren lässt." 
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